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Abstract: 

Diese Arbeit behandelt ausgewählte Aspekte der Wohnung im Verlassenschaftsverfah-

ren. Ziel ist es einen Überblick über die im Alltag als Gerichtskommissär häufig vorkom-

menden Fragestellungen im Zusammenhang mit der Wohnung im Verlassenschaftsver-

fahren zu bekommen. Es werden insbesondere die Themengebiete benützen, verwal-

ten und vertreten des ruhenden Nachlasses, Mietwohnung, Eigentumswohnung, Ge-

nossenschaftswohnung im Verlassenschaftsverfahren, die Behandlung des gesetzli-

chen Vorausvermächtnisses sowie die Inventarisierung und Bewertung der Wohnung 

und der damit in Zusammenhang stehenden Gegenstände und Rechte, beleuchtet.   

Es werden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen betrachtet und versucht deren 

praktische Anwendung darzustellen. Dabei werden auch in der Lehre strittige Rechts-

fragen beleuchtet und versucht den Rechtsanwender für diese Problemfelder zu sensi-

bilisieren damit dahingehend ein Bewusstsein für eine ordnungsgemäße Belehrung ge-

schaffen wird. Umgesetzt werden die theoretischen Ausführungen mit kurzen prakti-

schen Beispielen, die aufzeigen sollen, dass die Praxis dann doch erhebliche Probleme 

bereitet. 
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I. Abkürzungsverzeichnis 

 

a.A.   andere Ansicht 

ABGB  Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch  

Abs   Absatz 

aF   alte Fassung 

AußStrG  Außerstreitgetz 

BlgNR  Beilage(-n) zu den Stenographischen Protokollen des Na- 

tionalrates 

ErbRÄG 2015 Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 

Erg.lfg  Ergänzungslieferung 

EuErbVO  Europäische Erbrechtsverordnung 

f   folgende  

GKG   Gerichtskommissärsgesetz 

GP   Gesetzgebungsperiode 

idF   in der Fassung 

iSd   im Sinne des 

iVm   in Verbindung mit 

JAB   Justizausschussbericht 

K-WBFG  Kärntner Wohnbauförderungsgesetz 2017 

lit   littera 

MRG   Mietrechtsgesetz 

OGH   Oberster Gerichtshof 

PKW   Personenkraftwagen 

u. a.   unter anderem 

vgl   vergleiche 

WEG  Wohnungseigentumsgesetz 2002 

WGG  Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 

WWFSG  Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 

Z   Ziffer 

z.B.   zum Beispiel 

ZPO   Zivilprozessordnung 



6 

 

II. Einleitung 

 

Es ist eine Besonderheit des österreichischen Rechtes, dass die Rechte und Ver-

bindlichkeiten einer verstorbenen Person nicht unmittelbar mit dem Tod an die Erben 

übergehen. (1) Die Rechte und Verbindlichkeiten eines Verstorbenen bilden, soweit 

sie nicht höchstpersönlicher Art sind, dessen Verlassenschaft. (2) Das Verlassen-

schaftsverfahren wird von Amtswegen eingeleitet, sobald ein Todesfall durch eine 

öffentliche Urkunde oder sonst auf unzweifelhafte Weise bekannt wird. Die Zustän-

digkeit der österreichischen Gerichte zur Durchführung eines Verlassenschaftsver-

fahrens und zur Anwendung österreichischen Rechts ist nach den Bestimmungen der 

EuErbVO zu prüfen. (3) Materiellrechtlich ist das Erbrecht insbesondere im Allgemei-

nen bürgerlichen Gesetzbuch normiert und findet sich das dazugehörige Verfahrens-

recht überwiegend im Außerstreitgesetz. Es gibt jedoch insbesondere für die (Ehe-) 

Wohnung sehr viele Spezialnormen, die in das generelle Erbrecht eingreifen und das 

rechtliche Schicksal einer Wohnung abweichend von dem des übrigen ruhenden 

Nachlasses regeln. Das geht so weit, dass selbst dann, wenn weder Österreich für 

das Verlassenschaftsverfahren zuständig ist noch österreichisches Recht im Verfah-

ren anzuwenden ist, dennoch in bestimmten Fällen auf Grund der Bestimmungen des 

Artikel 30 EuErbVO bei Eigentumswohnungen das österreichische Wohnungseigen-

tumsgesetz für deren rechtliches Schicksal maßgeblich ist. (4) Grund dafür ist die 

wesentliche Bedeutung der Wohnung sowohl in finanzieller Sicht als auch aus dem 

emotionalen, familiären Standpunkt. Diese Interessen stehen naturgemäß nicht im-

mer im Einklang miteinander, sondern können in vielen Fällen auch vollkommen un-

terschiedlich sein. Dies tritt besonders dann zu Tage, wenn die Wohnung nicht im 

Eigentum der verstorbenen Person stand und nur geringes Vermögen im Nachlass 

vorhanden ist oder aber auch dann, wenn es Erbberechtigte bzw. Pflichtteilsberech-

tigte gibt, die kein Interesse am Erhalt der Wohnung haben. Ziel dieser Arbeit ist es, 

auf diese, die (Ehe-) Wohnung betreffende, Besonderheiten einzugehen.  

 

 
1 Verweijen, Handbuch Verlassenschaftsverfahren3 I. Überblick 
2 siehe § 531 ABGB 
3 Schatzl/Spruzina in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG Band I2 § 143 AußStrG, Rz 2f und 5 
4 Krist, Unterliegt die Anwachsung nach § 14 Abs 1 Z 1 WEG der EuErbVO? NZ 2016/126; Schwartze in Deixler-

Hübner/Schauer, EuErbVO-Kommentar2 Art 30, S 365f 
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III. Definition der (Ehe-) Wohnung 

 

Vorweg stellt sich die Frage, was eigentlich mit Wohnung gemeint ist. Dazu findet 

man in der Rechtsordnung verschiedene Definitionen. Eine davon findet sich im Woh-

nungseigentumsgesetz im § 2 Abs 2 2. Satz. Laut dieser Bestimmung ist eine Woh-

nung ein baulich abgeschlossener, nach der Verkehrsauffassung selbständiger Teil 

eines Gebäudes, der nach seiner Art und Größe geeignet ist, der Befriedigung eines 

individuellen Wohnbedürfnisses von Menschen zu dienen. 

Diese Definition ist eine in der Praxis entwickelte und dann vom Gesetzgeber über-

nommene Beschreibung, die jedoch sehr viel Spielraum für die örtlichen Verschie-

denheiten und auch die zeitlich bzw. technische Entwicklung im Wohnbau lässt. (5) 

Dabei bedeutet „baulich abgeschlossen“, dass alle Räume im inneren miteinander in 

Verbindung stehen und es nach Außen klare Trennungen zu anderen Wohnungsei-

gentumsobjekten, Zubehör oder Allgemeinflächen gibt. Es muss eine bauliche Abge-

schlossenheit nach allen Seiten gegeben sein.  Dabei handelt es sich zumeist um 

bauliche Trennungen und Türen die ihrem Zwecke nach als Außentüren gedacht 

sind. Ein räumlich getrennter Teil kann nicht der Wohnung selbst zugeordnet werden, 

sondern unter Umständen Zubehör der Wohnung sein. (6)  

Selbstständig ist die Wohnung, bzw. sind Teile der Wohnung, wenn sie von anderen 

Miteigentümern der Liegenschaft nicht benutzt werden müssen. Es muss den Räu-

men oder Gebäuden selbstständige wirtschaftliche Bedeutung zukommen. (7) Das 

Gesetz spricht vom selbstständigen Teil eines Gebäudes. Es kann aber auch ein 

Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus eine Wohnung darstellen. (8) 

Zuletzt stellt das Wohnungseigentumsgesetz in seiner Definition der Wohnung noch 

darauf ab, dass sie nach Art und Größe geeignet ist der Befriedigung eines individu-

ellen Wohnbedürfnisses von Menschen zu dienen. Zu beachten ist, dass man mit 

 
5 Hausmann in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 2 WEG, Rz 9ff 
6 Illedits in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 2 WEG, Rz 7f; Ofner in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner 

(Hrsg.), GeKo Wohnrecht II § 2 WEG, Rz 8ff 
7 RIS-Justiz RS0082876 
8 Ofner in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht II § 2 WEG, Rz 13; Kothbauer 

in Artner/Kohlmaier, Praxishandbuch Immobilienrecht4, 7.2. Wohnungseigentumsobjekte und deren Zubehör, Un-

terkapitel 7.2.2 
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dieser Definition den Standard sehr nieder ansetzt und nach oben fast keine Grenzen 

gesetzt sind. Es kommt wohl auf eine objektive Beurteilung an, die aber wohl auch 

örtlich unterschiedlich ausfallen kann. (9) 

Weder im Mietrechtsgesetz noch im davor in Geltung stehenden Mietengesetz findet 

sich eine Definition des Wohnungsbegriffes. Der Oberste Gerichtshof stellt in seiner 

ständigen Judikatur auf den allgemeinen Sprachgebrauch, auf die Verkehrsauffas-

sung und auf die Bauvorschriften ab. Er übernimmt auch für die Mietrechtentschei-

dungen die im § 2 Abs 2 2. Satz WEG kodifizierte Definition der Wohnung. (10) 

 

IV. Überlegungen aus der Sicht als Gerichtskommissär 

 

Die rechtlichen Auswirkungen des Ablebens auf die wohnrechtliche Situation treten 

unmittelbar mit dem Zeitpunkt des Todes ein. Der Todestag ist, wie sich noch zeigen 

wird, ein wesentlicher Zeitpunkt für den Lauf von Fristen. Dies gilt auch für die Tra-

gung von Kosten, Steuern und Gebühren. Schon direkt mit dem Ableben stellt sich 

vor allem für die Angehörigen die Frage wie sie sich zu verhalten haben. Es macht 

rechtlich einen sehr großen Unterschied, ob es sich um ein Wohnhaus im Allein- oder 

Miteigentum des Verstorbenen, eine Eigentumswohnung, an der eine Eigentümer-

partnerschaft bestand oder eine Mietwohnung des Verstorbenen handelt. Wenn fest-

steht, dass es sich um eine Mietwohnung handelt, muss man beachten, ob sie dem 

Anwendungsbereich des ABGB unterliegt, dem MRG oder sogar dem WGG.  

Der Umgang mit der Wohnung eines Verstorbenen bereitet dem Gerichtskommissär 

in vielfacher Hinsicht Probleme. Er steht im Spannungsverhältnis zwischen einerseits 

der Verpflichtung zur Anleitung und Belehrung gemäß § 9 Abs. 5 GKG iVm § 14 

AußStrG  und andererseits der Tatsache, dass er oft erst Wochen später von einem 

Todesfall informiert wird und in der Zwischenzeit bereits Fristen abgelaufen sind oder 

eigenmächtig gehandelt wurde. In einer so tragischen Situation wie dem Tod einer 

nahestehenden Person führt der erste Weg üblicherweise nicht zu einem 

 
9 Hausmann in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 2 WEG, Rz 12 
10 RIS-Justiz RS0079355 
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Rechtsberater. Zumeist erfolgt die erste Information über die rechtlichen Konsequen-

zen eines Todesfalles im Zuge der Todesfallaufnahme. Gerade über solche auch mit 

Haftungen bzw. Kosten verbundenen Rechtswirkungen wie das Eintrittsrecht im § 14 

Abs 2 MRG kommt eine Information im Rahmen der Todesfallaufnahme aber regel-

mäßig zu spät.  

 

V. Benützen, verwalten und vertreten des ruhenden Nachlasses 

Mit dem Tod gehen sämtliche Rechte und Pflichten der verstorbenen Person, soweit 

sie nicht höchstpersönlich sind, zuerst auf den ruhenden Nachlass und erst nach 

Einantwortung auf dessen Erben als Gesamtrechtsnachfolger über (§797 ABGB). Im 

Fall des Unterbleibens der Abhandlung nach § 153 AußStrG oder der Überlassung 

an Zahlungs statt nach § 154 AußStrG gibt es keine Gesamtrechtsnachfolge. In die-

sen Fällen bleibt die ruhende Verlassenschaft bestehen. Die Ermächtigung im Falle 

des Unterbleibens der Abhandlung und der Überlassungsbeschluss bei der Überlas-

sung an Zahlungs statt bilden jeweils den Titel zum Eigentumserwerb an den gericht-

lich zugesprochenen Gegenständen (§ 798 ABGB). Der Modus zum Erwerb dieser 

einzelnen Gegenstände ist die Übergabe bzw. Übernahme dieser Gegenstände (11) 

Es stellt sich also die Frage, wer in der Zeit nach dem Ableben des Verstorbenen und 

vor Einantwortung die Verlassenschaft benützen, verwalten und vertreten darf. Um 

diese Frage zu beantworten, muss man sich zwei Stadien des Verlassenschaftsver-

fahrens näher ansehen.  

Zuerst das Stadium vor Abgabe von Erbantrittserklärung und hinreichendem Aus-

weis, dass das Erbrecht tatsächlich zusteht (im Folgenden erstes Stadium) und da-

nach den Fall nach Abgabe der Erbantrittserklärungen und hinreichendem Ausweis 

des Erbrechtes, sofern keine anderslautende Anordnung des Verlassenschaftsge-

richtes erfolgt (im Folgenden zweites Stadium).  

 
11 Mondel, Aus der Erbrechtspraxis des Dr. M., iFamZ 2015, S 76; 76; Spruzina in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 

§ 798 ABGB, Rz 1ff 
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A. Benutzen, verwalten und vertreten vor Abgabe von Erbantrittserklärungen 

Das erste Stadium ist für jede anfallende Verlassenschaft relevant und das zweite 

Stadium in den allermeisten Fällen nur dann, wenn es nicht zu einem Unterbleiben 

der Abhandlung oder einer Überlassung an Zahlung statt kommt. Üblicherweise wer-

den bei Vermögenswerten unter der Grenze von € 5.000,-- (§ 153 AußStrG) oder bei 

einer überschuldeten Verlassenschaft (§ 154 AußStrG) keine Erbantrittserklärungen 

abgegeben.  

Im ersten Stadium ergibt sich ein Problem, wenn die Wohnung des Verstorbenen von 

Personen, die ein dringendes Wohnungsbedürfnis haben bewohnt wird und von die-

sen weiter benützt werden muss. Dies würde aber dem Wortlaut des § 810 ABGB 

widersprechen. Die Benutzung der Verlassenschaft seht den Vermächtnisnehmern 

nicht zu. Das Vorausvermächtnis kann zwar gegen die Verlassenschaft geltend ge-

macht werden, diese muss aber vertreten sein. (12)  

Für die Familie im engeren Sinn, welche nach der Judikatur des OGH (13) Ehegatten 

und deren Kinder umfasst begründet sich in Hinblick auf die bestehende Unterhalts-

verpflichtung ein rein familienrechtliches Wohnverhältnis. Auch wenn keine Verpflich-

tung besteht, anderen Familienangehörigen Wohnung zu geben kann sich aus dem 

natürlichen Zusammengehörigkeitsgefühl unter Familienangehörigen eine tatsächli-

che Benützungsgewährung, die rechtlich nicht geregelt ist, ergeben. Ob allenfalls so-

gar ein schlüssig eingeräumtes Wohnrecht und somit ein auch gegen den (zukünfti-

gen) Erben durchsetzbares Recht besteht ist unter Familienmitgliedern im Einzelfall 

zu prüfen. Hierbei ist ein strenger Maßstab anzulegen. (14)  

Auch die konkludente Begründung eines Bestandsverhältnisses zu Lebzeiten des 

Verstorbenen setzt zumindest eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung voraus. 

Dazu reicht es jedenfalls nicht aus, dass finanziell zur Wohnversorgung beigetragen 

 
12 OGH 5 Ob 134/12k; Nemeth in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 zu § 810 ABGB, Rz 2  
13 RIS-Justiz RS0019062 und RS0020503 
14 OGH 4Ob136/16b 
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wird, sondern muss eine solche Zahlung auf einer rechtsgeschäftlichen Verpflichtung 

beruhen. (15) 

Darüber hinaus besteht im ersten Stadium jedenfalls kein Recht der potenziellen Er-

ben das Verlassenschaftsvermögen zu benützen, zu verwalten und die Verlassen-

schaft zu vertreten. Auch der Gerichtskommissär ist keinesfalls Vertreter der ruhen-

den Verlassenschaft. Er kann weder selbst über das Verlassenschaftsvermögen ver-

fügen noch Ermächtigungen die über die Freigabe der Kosten eines einfachen Be-

gräbnisses (§ 148 AußStrG) hinaus gehen, erteilen. In diesem Zusammenhang sollte 

insbesondere die Bestimmungen des § 147 Abs 3 AußStrG – Verbot der Verfügung 

über Verlassenschaftsvermögen durch Dritte - und des § 797 ABGB – Verbot eine 

Erbschaft eigenmächtig in Besitz zu nehmen - beachtet werden, da es regelmäßig 

vorkommt, dass Angehörige Wertgegenstände aus der Wohnung an sich nehmen.  

Besonders in diesem ersten Stadium hat der Gerichtskommissär, wenn in vielen Fäl-

len noch kein weiteres Vermögen des Verstorbenen bekannt ist, seine Befugnisse 

nach § 146 Abs 1 AußStrG zu nutzen und eine Wohnungsöffnung vorzunehmen. So-

weit die Angehörigen, z.B. im Rahmen der Todesfallaufnahme, keine Auskünfte ge-

ben können, diese unklar oder gar widersprüchlich sind, ist abzuklären ob Vermö-

genswerte in der Wohnung des Verstorbenen verwahrt sind. Wenn Vermögenswerte 

aufgefunden werden, sollten diese im Zweifel vom Gerichtskommissär in Verwahrung 

genommen werden, sofern der Verbleib in der Wohnung und deren Versperren keine 

ausreichende Sicherungsmaßnahme darstellen. Dies ist im Einzelfall zu entscheiden.  

 

B. Verwaltung und Vertretung durch einen Verlassenschaftskurator 

Um Verwaltungs- und Vertretungshandlungen hinsichtlich der Wohnung vornehmen 

zu können, bevor die Voraussetzungen des § 810 ABGB erfüllt sind, und somit der 

ruhende Nachlass unvertreten ist, ist die Bestellung eines Verlassenschaftskurators 

 
15 Lovrek in Rummel/Lukas, ABGB4 § 1090 ABGB, Rz 34 
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erforderlich. Je dringender die Verwaltungs- und Vertretungshandlungen sind, umso 

früher wird ein Verlassenschaftskurator zu bestellen sein. (16)  

Der Verlassenschaftskurator hat zu beachten, dass seine Rechte nicht so weit rei-

chen wie die der Erben nach § 810 ABGB. Sie sind im Bestellungsbeschluss vorge-

geben. Besonders bei den regelmäßig vorkommenden Veräußerungen von Liegen-

schaftsvermögen durch den Verlassenschaftskurator hat dieser so gut wie möglich 

die präsumtiven Erben einzubeziehen und diesen die Möglichkeit zu geben zu den 

Verwertungshandlungen Stellung zu nehmen. (17)  

Die Verwertungshandlungen müssen jedenfalls zum offenbaren Vorteil der Verlas-

senschaft sein. Der Maßstab für den Verlassenschaftskurator ist dafür die Bestim-

mung des § 167 Abs 3 ABGB, welche die pflegschaftsgerichtliche Genehmigungs-

pflicht von Vermögensangelegenheiten die nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb 

bei minderjährigen Kindern regelt. (18) Eine Genehmigung ist danach nur möglich, 

wenn die Handlung im Interesse der Verlassenschaft ist. (19) 

 Der Anwendung der Bestimmungen des § 167 Abs 3 ABGB widerspricht mit über-

zeugenden Argumenten Mondel (20), da das Pflegschaftsgericht lediglich überprüfen 

muss, ob die Rechtshandlung vom Kuratorenbestellungsbeschluss gedeckt ist und 

nicht offenbart nachteilig für die Verlassenschaft ist. Auch was die Kündigung und 

Rückstellung von nachlasszugehörigen Mietwohnungen durch den Verlassen-

schaftskurator betrifft, ist zu prüfen ob diese Handlungen zum ordentlichen Wirt-

schaftsbetrieb gehören oder nicht. Dazu gibt es in der Lehre unterschiedliche Ansich-

ten ein Teil der Lehre spricht sich für eine Genehmigungspflicht der Aufgabe von 

Mietrechten aus (z.B. Ferrari, Welser und dagegen sprechen A. Tschugguel, Spitzer, 

Mondel) (21) 

 
16 Mondel, Das Recht der Kuratoren3 Kap 11, Rz 11.18 
17 Spruzina in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 810 ABGB, Rz 12 
18 Mokrejs-Weinhappel in Rummel/Lukas/Geroldinger, ABGB4 § 167 ABGB, Rz 31 
19 OGH 2 Ob 45/15d 
20 Mondel, Die gerichtliche Zustimmung zum Verkauf einer Liegenschaft durch den Verlassen-schaftskurator, Glosse 

zu 2 Ob 45/15d, iFamZ 2016/37, S 42 und Umfang der Vertre-tungsbefugnis des Verlassenschaftskurators, Glosse 

zu 1 Ob 245/12d, iFamZ 2014/68, S 85 
21 Für eine Genehmigungspflicht: 
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Es ist nicht maßgeblich wie hoch das Verlassenschaftsvermögen ist, um eine Bestel-

lung eines Verlassenschaftskurators zu rechtfertigen. Es geht darum Schäden von 

der Verlassenschaft abzuwenden. Gerade in den Fällen wo dringende Verwaltungs- 

und Vertretungshandlungen zu setzten sind hat der Gerichtskommissär möglichst 

einzugreifen und darauf hinzuwirken, dass ein Verlassenschaftskurator bestellt wird, 

sofern nicht die potenziellen Erben einvernehmlich eigenmächtig, aber ohne gesetz-

liche Grundlage, tätig werden oder Erbantrittserklärungen abgeben und daher dann 

selbst handeln können. In besonders dringenden Fällen sollte das Gericht dem Be-

schluss über die Bestellung des Verlassenschaftskurators vorläufige Verbindlichkeit 

und Vollstreckbarkeit gemäß § 44 AußStrG zuerkennen. (22)  

Schon im Zuge der Todesfallaufnahme, die ja zumeist den ersten Kontakt mit den 

Angehörigen darstellt, sollte der Gerichtskommissär sich ein Bild über die Situation 

des ruhenden Nachlasses machen. In sehr vielen Fällen ist schon zu diesem frühen 

Zeitpunkt absehbar, wie das Verlassenschaftsverfahren weitergehen wird und sollte 

dafür Sorge getragen werden, dass keine unnötigen Kosten entstehen. Hier sollte der 

Gerichtskommissär mit besonderem Fingerspitzengefühl vorgehen und ausloten, ob 

ein gemeinsames Vorgehen aller potenziellen Erben möglich ist. Es ist jedenfalls 

sinnvoll auch Vermächtnisnehmer und Pflichtteilsberechtigte einzubeziehen. Wenn 

es Einvernehmen unter den Beteiligten gibt, sind sehr viele Verwaltungs- und Vertre-

tungshandlungen auch ohne bestellten Verlassenschaftskurator durchführbar. Allen-

falls kann auch ein Beteiligter, der das Vertrauen der anderen Beteiligten genießen 

sollte, zum Verlassenschaftskurator bestellt werden. Dabei hat der Gerichtskommis-

sär einen Laien, der die Funktion des Verlassenschaftskurators übernimmt, jedoch 

besonders über allfällige Haftungsrisken und Genehmigungserfordernisse zu beleh-

ren. Sofern komplexere Sachverhalte vorliegen, sollte jedenfalls eine Person mit 

praktischer Erfahrung bestellt werden. Aber auch dann, wenn keine potenziellen Er-

ben bekannt sind oder diese nicht zeitnah beigezogen werden können, gibt es die in 

 

Ferrari in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 12, Rz 12.81; Welser, Erbrechts-Kommentar § 810 ABGB, Rz 11  

Gegen eine Genehmigungspflicht: 

A Tschugguel, Rückgabe einer nachlasszugehörigen Mietwohnung genehmigungsbedürftig? Glosse zu LGZ Graz 

5 R 11/13v, EF-Z 2014/24, S 37f; Mondel, Die praktische Handhabung der Benützung, Verwaltung und Vertretung 

des Nachlasses, NZ 2006/54, Kapitel I. 
22 Entleitner, Benützung, Verwaltung und Vertretung der Verlassenschaft bei Uneinigkeit der Erben, NZ 2021/106, S 

397 
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der Praxis relevante Möglichkeit auf Antrag eines Gläubigers, zum Beispiel der Per-

son, die die Begräbniskosten bezahlt hat, nach § 811 ABGB die Bestellung eines 

Kurators vornehmen zu lassen.  

Wie Mondel (23) zutreffend schreibt, wäre die Bestellung eines Verlassenschaftsku-

rators nach § 811 ABGB eingeschränkt auf den Wirkungsbereich der Vertretung des 

ruhenden Nachlasses ausschließlich gegenüber dem Gläubiger vorzunehmen. Übli-

cherweise wird jedoch auch über Antrag eines Gläubigers ein Verlassenschaftskura-

tor mit umfassendem Vertretungsrecht bestellt. Zu beachten ist jedenfalls, dass der 

Kuratorenbestellungsbeschluss den Wirkungsbereich für die Verwaltung und Vertre-

tung vorgibt. Es ist empfehlenswert diesen möglichst – was den Wirkungsbereich 

betrifft – vorausschauend zu beantragen und insbesondere die jedenfalls erforderli-

chen Verwaltungs- und Vertretungshandlungen (Kündigung und Rückgabe der Woh-

nung, Veräußerung von Liegenschaftsvermögen etc.) anzuführen.  

In der Praxis sind die Fälle der Kündigung und Rückstellung von Mietwohnungen 

besonders häufig. Weiterer sehr häufiger Fall ist das Erfordernis Liegenschaftsver-

mögen, das im Eigentum des Verstorbenen stand zu versichern und zu verwalten. Im 

Bereich der Verwaltung gibt es ein besonders weites Betätigungsfeld, von der Ent-

sorgung von Lebensmittel, bis zur Wintersicherung der Immobilie. 

 

C. Benutzen, verwalten und vertreten nachdem Erbantrittserklärungen abgege-

ben wurden 

Wenn der potenzielle Erbe die Erbschaft angenommen hat, sein Erbrecht ausgewie-

sen wurde und das Verlassenschaftsgericht nichts anderes anordnet, so kann er das 

Verlassenschaftsvermögen benützen, verwalten und die Verlassenschaft vertreten. 

Sofern kein Verlassenschaftskurator bestellt ist. Im Gegensatz zum Verlassen-

schaftskurator, dessen Berechtigung im Bestellungsbeschluss beschrieben und auch 

 
23 Mondel, Das Recht der Kuratoren3 Kap 11, Rz 11.93 
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eingeschränkt sein kann, bezieht sich das Recht des erbantrittserklärten Erbens im-

mer auf die ganze Verlassenschaft. (24)  

Somit ist er, oder bei mehreren erbantrittserklärten Erben, die die Voraussetzungen 

erfüllen, diese gemeinsam, berechtigt für die Verlassenschaft rechtswirksame Hand-

lungen zu setzten. Diese Rechte kommen dem erbantrittserklärten Erben in diesem 

zweiten Stadium ex lege zu. Zum Nachweis gegenüber Dritten, z.B. Vermietern, kann 

der erbantrittserklärte Erbe im zweiten Stadium vom Gerichtskommissär die Ausstel-

lung einer Amtsbestätigung nach § 172 AußStrG verlangen. Diese Amtsbestätigung 

hat jedoch nur deklarative Bedeutung. Auch ohne Ausstellung dieser Amtsbestäti-

gung besteht das Recht den ruhenden Nachlass zu benützen, zu verwalten und zu 

vertreten. (25)  

Der Gerichtskommissär sollte eine solche Amtsbestätigung erst ausstellen, wenn 

Erbantrittserklärungen zum gesamten Nachlass vorliegen. Erst zu diesem Zeitpunkt 

kann er sich nämlich einen Überblick verschaffen, wer berechtigt ist die Verlassen-

schaft zu vertreten. (26) 

Zu beachten ist, dass der gemäß § 810 ABGB vertretungsbefugte Erbe für Verwal-

tungs- und Vertretungshandlungen, wenn sie nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbe-

trieb gehören und nicht Erbantrittserklärungen zur gesamten Verlassenschaft abge-

geben wurden oder bei Veräußerungen von Gegenständen aus dem Verlassen-

schaftsvermögen, wenn sie nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehören, die 

Genehmigung des Verlassenschaftsgerichtes benötigt. 

In vielen Fällen ist es empfehlenswert, wenn im zweiten Stadium mehrere erbantritts-

erklärte Erben vorhanden sind, diese darüber zu belehren, bzw. anzuleiten, dass es 

die Möglichkeit gibt die grundsätzlich gemeinsam auszuübende Vertretung nach § 

810 ABGB auch anderes zu vereinbaren. (27)  

 
24 Spruzina in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 810 ABGB, Rz 2 
25 Welser, Erbrechts-Kommentar § 810 ABGB, Rz 1  
26 Mondel, Die praktische Handhabung der Benützung, Verwaltung und Vertretung des Nachlasses, NZ 2006/54, Ka-

pitel F 
27 Sailer in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG I2 § 171 AußStrG, Rz. 2 
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Entsprechend den Bestimmungen des § 171 AußStrG und abweichend vom Grund-

satz des § 833 ABGB könnte z.B. festgelegt werden, dass alle beteiligten einzeln 

vertreten können oder, dass nur einer Person das Vertretungsrecht zukommen soll. 

Ausschließungsgründe für die Benützung, Verwaltung und Vertretung des ruhenden 

Nachlasses im zweiten Stadium sind - wenn mehrere Erben die Voraussetzungen 

erfüllen – widerstreitende Erbantrittserklärungen oder Uneinigkeit über die auszu-

übenden Rechte. In diesen Fällen ist nach § 173 AußStrG erforderlichenfalls ein Ver-

lassenschaftskurator zu bestellen. (28)  

Mit späterer Bestellung eines Verlassenschaftskurators endet das Vertretungsrecht 

der präsumtiven oder erbantrittserklärten Erben. (29) 

 

VI. Die Mietwohnung in der Verlassenschaft 

 

A. Fortbestand des Mietverhältnisses 

Durch den Tod eines der vertragschließenden Teile wird der Bestandvertrag nicht 

aufgehoben. Es besteht jedoch ein Sonderkündigungsrecht im Todesfall.  

Vorweg ist zu sagen, dass diese im § 1116a ABGB aufgenommene Bestimmung sich 

auf Bestandsverträge generell bezieht und die im Mietrechtsgesetz getroffenen Re-

gelungen des § 14 MRG die lex specialis für die dem Mietrechtsgesetz unterliegen-

den Wohnungen darstellt.  

 

Das Bestandrecht bildet ein vererbliches Vermögensrecht, das zunächst mit der Ver-

lassenschaft nach der verstorbenen Vertragspartei und nach Einantwortung mit den 

Erben fortgesetzt wird. (30) 

 

Bei den Bestimmungen des § 1116a ABGB handelt es sich um Regelungen einer 

Gesamtrechtsnachfolge. Diese betrifft sowohl die Bestandgeber als auch die 

 
28 Ferrari in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 12, Rz 12.75 
29 OGH 4 Ob 238/13y, 4 Ob 237/13a, 4 Ob 236/13d; Welser, Erbrechts-Kommentar § 810 ABGB, Rz 25 und 31; 

Spitzer, Benützung, Verwaltung und Vertretung des Nachlasses (§ 810 ABGB neu), NZ 2006/8 
30 Riss in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 1116 a, Rz 1 
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Bestandnehmerseite. Es müssen keine weiteren Schritte gesetzt werden, insbeson-

dere kein neuer Vertrag abgeschlossen werden. (31) 

 

Durch die Gesamtrechtsnachfolge kommt es zu einem Volleintritt in den Bestandver-

trag, sodass den Gesamtrechtsnachfolgern die gleichen Rechte und Pflichten wie 

dem Erblasser zukommen. Eine Ausnahme besteht allerdings für Wohnungsmieten 

insofern, als § 1116a Satz 2 ABGB anlässlich des Todes des Mieters ein beiderseiti-

ges besonderes Kündigungsrecht vorsieht. (32) 

 

Auch befristete Bestand-, Unterbestandverhältnisse und Mitmietrechte sind vererb-

lich, weshalb es bei den zuletzt Genannten nicht etwa zur Mietrechtsanwachsung an 

den überlebenden Mitmieter, sondern zunächst zum Eintritt des ruhenden Nachlas-

ses des verstorbenen Mitmieters kommt. § 1116a ABGB findet allerdings keine An-

wendung auf die Dienstbarkeit der Wohnung und auf außerhalb von Bestandverträ-

gen eingeräumte Nutzungsrechte. (33) 

 

Der Eintritt der Erben erfolgt mit rechtskräftiger Einantwortung. Vor Einantwortung ist 

der ruhende Nachlass der Mieter und danach sind es die eingeantworteten Erben. 

(34) 

Sofern mehrere Erben vorhanden sind, treten diese alle als Mitbestandsgeber bzw. 

Mitbestandsnehmer ein. Wird ein Erbteilungsübereinkommen abgeschlossen, ge-

mäß dem nicht alle Erben in das Bestandsrecht eintreten, bedarf es der Zustimmung 

des Bestandgebers. (35) 

 

Nur für den Erben als Gesamtrechtsnachfolger ist der § 1116a ABGB anwendbar. 

Dies gilt nicht für die Fälle der Einzelrechtsnachfolge. Wenn das Bestandsrecht des 

Bestandsnehmers z.B. als Vermächtnis übertragen wurde, so sind die Bestimmun-

gen über die Veräußerung des Mietobjektes heranzuziehen (§1120 ABGB). Im Falle 

 
31 Aichberger-Beig in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 7 Mietrecht, Rz 1ff 
32 Binder/Pesek in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar4 zu § 1116a ABGB, Rz 2 
33 Binder/Pesek in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar4 zu § 1116a ABGB, Rz 3 
34 OGH 5 Ob 65/87; MietSlg 39.156; Prader, Manz Wohnrecht, MRG 6.02 § 1116a ABGB, E 4  
35 Lovrek in Rummel/Lukas, ABGB4 § 1116a für den Tod des Bestandgebers, Rz 15 

https://360.lexisnexis.at/d/L-10001622-P1116A?origin=lk
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des Eintritts auf Mieterseite durch den Einzelrechtsnachfolger bedarf dies der Zustim-

mung des Bestandsgebers. (36) 

 

Bei der Einzelrechtsnachfolge geht das Bestandsrecht zuerst auf den ruhenden 

Nachlass über. Der ruhende Nachlass durch seine Vertreter hat sich um die Geneh-

migung des Bestandgebers zum Vertragsabschluss zu kümmern und das Bestands-

recht dem Einzelrechtnachfolger zu übertragen. (37)  

 

Bei geringem Nachlassvermögen oder Überlassung an Zahlung statt handelt es sich 

um Formen der Einzelrechtsnachfolge und bildet nach §798 ABGB die gerichtlich 

erteilte Ermächtigung oder der Überlassungsbeschluss den Titel zum Erwerb. Es be-

darf jedoch zusätzlich eines Modus, um Eigentum zu erwerben. Werden Bestand-

rechte nicht übertragen, weil Titel und/ oder Modus fehlen, bleiben sie beim ruhenden 

Nachlass. (38) 

 

B. Beendigungsmöglichkeiten  

 

Sowohl bei Mietverträgen die dem ABGB unterliegen als auch bei solchen im Anwen-

dungsbereich dem MRG haben die Vertragsteile ein Kündigungsrecht aus besonde-

rem Anlass iSd § 1116a ABGB bzw. § 30 Abs 2 Z 5. MRG. Unabhängig von einer 

vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist (soweit diese nicht explizit die Bestimmung 

des § 1116 ABGB abändern will) gilt die gesetzliche Kündigungsfrist. Diese beträgt 

gemäß § 560 ZPO bei Mietverträgen deren Mietzins in monatlichen oder kürzeren 

Abständen zu bezahlen ist ein Monat und sonst drei Monate. Kündigungstermin ist 

der Monatsletzte. (39) 

Es muss aber nicht der nächstmögliche Kündigungstermin gewählt werden. Auch ein 

späterer Kündigungstermin wahrt die Begünstigung des § 1116a Satz 2 ABGB. (40) 

 

 
36 OGH 2 Ob 65/12s, Das Bestandrecht als vererbliches Vermögen, EF-Z 2013/121; RIS-Justiz RS0021196 
37 Lovrek in Rummel/Lukas, ABGB4 § 1116a, Rz 6 
38 Binder/Pesek in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar4  zu § 1116a ABGB, Rz 7f 
39 Pesek in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar4 zu § 1116, Rz 30 
40 OGH 6 Ob 19/08z, Kündigung nach dem Tod eines Bestandvertragspartners, wobl 2009/111 
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Eine Räumungsklage gegen die Erben oder andere Mitbewohner, die ihr Benüt-

zungsrecht vom verstorbenen Mieter ableiten, ist erst zulässig, nachdem die Kündi-

gung gegenüber der Verlassenschaft oder den Erben unter Einhaltung der gesetzli-

chen Kündigungsfrist erfolgte. (41) 

 

Die Bestimmungen des § 1116a 1. Satz ABGB sind dispositiv und können vertraglich 

abgeändert werden. (42) 

Zu beachten ist, dass auch ein vereinbarter Verzicht auf das gesetzliche Kündigungs-

recht nach § 1116a ABGB jedenfalls auch den Erben des Bestandgebers bindet, es 

sei denn, dieser kann beweisen, dass er nur für den Bestandgeber der den Vertrag 

abgeschlossen hat und nicht für dessen Rechtsnachfolger wirksam sein soll. (43) 

 

C. Ersatzansprüche  

 

Im Zuge der Beendigung des Mietverhältnisses bei Wohnungen im Vollanwendungs-

bereich wird neben den in der Wohnung aufgetretenen Schäden, für die Ersatz zu 

leisten ist, auch zu prüfen sein, ob allenfalls ein im § 10 MRG geregelter Ersatzan-

spruch für wesentliche Verbesserungen die in den letzten zwanzig Jahren vor Been-

digung des Mietverhältnisses gemacht wurden, besteht. Sofern das Mietverhältnis 

nicht dem Vollanwendungsbereich des MRGs unterliegt oder gewisse Ansprüche 

nicht von § 10 MRG umfasst sind, sind die Ersatzansprüche nach § 1097 iVm §§ 

1036 f ABGB zu prüfen. (44)  

Zu beachten ist, dass die Ersatzansprüche für nützliche Verbesserungen nach §§ 

1097 iVm 1037 ABGB dispositiv sind. Jene Ansprüche nach §§ 1097 ABGB iVm  

1036 ABGB aus notwendigen Aufwendungen die dem Bestandgeber zwingend ob-

liegen sind vertraglich nur ausschließbar soweit eine von § 1096 ABGB abweichende 

Instandhaltungsregel vereinbart werden könnte. (45) 

 
41 Binder/Pesek in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar4 zu § 1116a ABGB 
42 Lovrek in Rummel/Lukas, ABGB4 § 1116a ABGB Rz 3; OGH 7 Ob 769/78 
43 Lovrek in Rummel/Lukas, ABGB4 § 1116a ABGB, Rz 12  
44 Pletzer in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht I § 10 MRG, Rz 1f und 5f 
45 Kothbauer, Investitionskostenersatz für Mieter, immolex 2011, 256, S 256; OGH 2Ob 40/01y. 
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Die Bestimmung des § 10 MRG ist zu Gunsten des Mieters einseitig zwingend und 

ist ein Vorausverzicht nicht zulässig. (46) 

 

Jedenfalls ist die sehr kurze Frist von 14 Tagen gemäß § 10 Abs 4 MRG zu beachten, 

innerhalb der der Ersatzanspruch schriftlich, unter Angabe der Art der Investition, der 

Bezifferung der Höhe des Anspruchs und der Vorlage der Rechnungen, geltend ge-

macht werden muss. 

 

D. Praktisches Problem der Kündigung: 

Sachverhalt: 

Es verstirbt der Mieter einer Mietwohnung. Es gibt keine eintrittsberechtigten Perso-

nen nach § 14 MRG und soll das Mietverhältnis beendet werden. In Hinblick auf die 

Vermögenssituation ist nicht davon auszugehen, dass Erbantrittserklärungen abge-

geben werden.  

Überlegungen:  

Diese in der Praxis sehr häufige Situation ergibt sich in den meisten Verlassenschaf-

ten in denen kein, oder nur sehr geringes Vermögen vorhanden ist. Das Problem ist, 

dass es keine Vertretung der Verlassenschaft gibt, bevor die Voraussetzungen des 

§ 810 ABGB erfüllt sind.  Somit kann das Mietverhältnis nicht gekündigt bzw. die 

Räumung der Mietwohnung veranlasst werden, andererseits kann auch keine Kündi-

gung empfangen werden. Vielfach kann durch einvernehmliches Vorgehen von Ver-

mieter und den Angehörigen des verstorbenen Mieters eine Auflösung des Mietver-

hältnisses, ohne korrekter rechtlicher Legitimation, erfolgen. Wichtig ist, dass auf 

Seite des Verstorbenen alle potentiellen Erben und Pflichtteilsberechtigten eingebun-

den werden um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. 

Wenn dies nicht möglich ist, da eine Seite nicht dazu bereit ist oder nicht alle Betei-

ligten kurzfristig einbezogen werden können, so ist die Bestellung eines Verlassen-

schaftskurators notwendig. Da die Kündigung und Rückgabe der Wohnung jedenfalls 

dazu dient den erheblichen Nachteil der fortlaufenden Mietzinszahlungen abzuwen-

den, ist meiner Meinung nach die vorläufige Verbindlichkeit oder Vollstreckbarkeit 

nach § 44 AußStrG zu beantragen. Es liegt im Ermessen des 

 
46 LGZ Wien 13.10.1987, 41 R 333/87, MietSlg 39.279. 
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Verlassenschaftsgerichtes diese zuzuerkennen, jedoch wird man die Notwendigkeit 

gut begründen können.  

 

 

VII.  Exkurs § 14 MRG 

 

Für Mietverträge im Vollanwendungsbereich sowie im Teilanwendungsbereich des 

MRG findet sich eine lex specialis zu den allgemeinen Bestimmungen der §§ 531 und 

1116a Satz 1 ABGB. Auch nach § 14 MRG wird ein Mietvertrag durch den Tod des 

Mieters oder Vermieters nicht aufgehoben. Auch dann nicht, wenn es sich um ein 

befristetes Mietverhältnis handelt. (47) 

Das in § 1116a Satz 2 ABGB festgehalten Kündigungsrecht ist im § 14 Abs 1 MRG 

nicht vorgesehen. Dennoch haben, wie schon zuvor bei der Mietwohnung beschrie-

ben, die Vertragsteile ein Kündigungsrecht auch nach § 1116a ABGB und wird dieses 

nicht vom § 14 MRG derogiert. (48) 

Dieses Kündigungsrecht kann jedoch, bei Vorliegen eines Mietvertrages über eine 

Wohnung, seitens des Vermieters, bei Vorhandensein von eintrittsberechtigten Per-

sonen nach § 14 Abs 2 MRG, die nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tod des 

Hauptmieters bekannt geben, dass sie das Mietverhältnis nicht fortsetzten, wollen, 

nur unter Einhaltung der Voraussetzungen der §§ 29 und 30 MRG erfolgen. (49) 

 

 

A. Eintrittsrecht des Mieters 

In § 14 Abs 2 MRG ist geregelt, dass nach dem Tod des Hauptmieters, somit sind 

Untermietverhältnisse nicht umfasst (50), unter Ausschluss anderer zur Erbfolge be-

rufener Personen die im Abs. 3 genannten eintrittsberechtigten Personen in den Miet-

vertrag eintreten.  Dieser Eintritt erfolgt bei Vorliegen der Voraussetzungen kraft Ge-

setzes und bedarf keiner Mitwirkung durch den Vermieter. (51) 

 
47 OGH 6 Ob 258/98d 
48 Vonkilch in Hausmann/Vonkilch, Österreichisches Wohnrecht, § 14 MRG Rz 4; OGH 8 Ob 504/86 
49 Schinnagl in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht I § 14 MRG, Rz 1 
50 MietSlg 50.306 
51 RIS-Justiz RS0102749 



22 

 

Dieser automatische Eintritt durch eine eintrittsberechtigte Person kann dadurch ver-

hindert werden, indem sie, binnen 14 Tagen nach dem Tod des Hauptmieters, dem 

Vermieter bekannt gibt, das Mietverhältnis nicht fortsetzen zu wollen. (52) 

 

Wenn mehrere Personen eintrittsberechtigt sind, so treten diese gemeinsam als Ge-

samtschuldner in das Mietverhältnis ein und setzen dieses als Mitmieter fort. (53)  

 

Waren mehrere Personen Mieter einer Wohnung und verstirbt ein Mieter, so wächst 

dieses Mietrecht nicht den weiteren Mitmietern an, sondern ist auch in diesem Fall 

die Sonderrechtsnachfolge nach § 14 MRG zu beachten. (54) 

 

Soweit ein Eintrittsrecht eines Minderjährigen besteht, erfolgt auch dieser Eintritt ex 

lege und bedarf daher keiner pflegschaftsgerichtlicher Genehmigung. Wenn der Ein-

tritt jedoch nicht erfolgen soll, so ist diese diesbezügliche Ablehnungserklärung als 

Maßnahme des außerordentlichen Wirtschaftsbetriebs vom zuständigen Pflegs-

chaftsgericht zu genehmigen. (55) 

 

Mit dem Eintritt in das Mietrecht haften die eintretenden Personen für den Mietzins 

und die Verbindlichkeiten, die während der Mietzeit des verstorbenen Hauptmieters 

entstanden sind. Wenn mehrere Personen eintrittsberechtigt sind, so treten sie ge-

meinsam in den Mietvertrag ein und haften zur ungeteilten Hand. Somit haften die 

eintretenden Personen solidarisch mit den Erben. (56) 

Dies gilt für Altschulden, also Schulden, die vor dem Mietwechsel entstanden sind. 

Nicht verbrauchte Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge können nur vom Erben 

zurückgefordert werden. Dies argumentiert der OGH damit, dass dem Erben, dem 

durch die Sonderrechtsnachfolge des Eintretenden in das Mietrecht, ohnehin schon 

genug weggenommen wurde nicht auch noch diese offenen Forderungen des Ver-

storbenen entgehen sollen. (57)  

 
52 Aichberger-Beig in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 (2017) § 7 Mietrecht, 

Rz 9 
53 RIS-Justiz RS0081730; OGH 7Ob 145/09p 
54 Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht23 MRG § 14, Rz 1 
55 Mondel in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 14 MRG, Rz 9f, OGH 4 Ob 16/18h 
56 OGH 5 Ob 216/01b, immolex 2002/49 
57 OGH 5 Ob 216/01b 
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Mietzinsforderungen, die nach dem Tod entstehen sind ausschließlich vom Eintre-

tenden zu bezahlen. (58) 

Es ist im Gesetz nicht geregelt, wie die Schulden im Innenverhältnis zwischen Erben 

und dem Eintretenden aufzuteilen sind. Hierzu gibt es in der Literatur unterschiedli-

che Ansichten. Vonkilch (59) vertritt die Meinung, dass Altschulden ausschließlich 

vom Nachlass zu tragen sind und begründet dies mit den allgemeinen Grundsätzen 

der Erbenhaftung. Die Gegenmeinungen begründen die Haftung des Eintretenden im 

Innenverhältnis damit, dass dieser auch die Vorteile aus der Wohnung zieht. (60)  

Meiner Ansicht nach hat der Eintretenden im Innenverhältnis zu haften. Die Bestim-

mung über den Eintritt nach § 14 MRG ist eine Sonderrechtsnachfolge und lex spe-

cialis zu den allgemeinen Regeln über das Erbrecht. Sie schließt die allgemeine Erb-

folge aus. Dies spricht auch dafür, dass die Eintretenden primär für die Verbindlich-

keiten haften. Die Eintrittsberechtigten müssen schon bisher im gemeinsamen Haus-

halt mit dem Verstorbenen in der Wohnung gewohnt haben und haben daher die 

Vorteile der Wohnversorgung mitgenossen. Üblicherweise werden diese Verbindlich-

keiten aus der letzten Zeit vor dem Tod des Mieters entstanden sein, da ansonsten 

der Vermieter wohl schon rechtliche Schritte gegen den vormaligen Mieter eingeleitet 

hätte. Daher ist es angemessen, wenn der Eintretende im Innenverhältnis zum Erben 

die Altverbindlichkeiten aus dem Mietverhältnis tragen muss. Das ergibt sich meiner 

Meinung nach auch indirekt aus der Entscheidung 5 Ob 216/01b in der der OGH 

ausspricht, dass dem selbst nicht eintrittsberechtigten Erben durch den Eingriff des 

Gesetzgebers nicht mehr weggenommen werden, soll als unbedingt nötig. Dies be-

deutet im Umkehrschluss, dass die mit dem „weggenommenen“ Mietrecht verbunde-

nen Verbindlichkeiten wohl auch vorrangig vom Eintretenden zu übernehmen sind. 

 

Im Falle des Eintritts in den Mietvertrag nach § 14 MRG, nicht jedoch bei Eintritt des 

Erbens nach §1116a ABGB, hat der Vermieter die Möglichkeit den Mietzins bei einem 

am 01.03.1994 bestehenden Mietvertrag nach den Regelungen des § 46 MRG an-

zupassen. (61) 

 

 
58 Mondel in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 14 MRG, Rz 7 
59 Vonkilch in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - MRG4 zu § 14 MRG, Rz 37 
60 Schinnagl in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht I § 14 MRG, Rz 33 
61 Kothbauer, Zur Fortsetzung des Mietverhältnisses nach dem Tod des Wohnungsmieters, immolex 2018, 200, S 200 
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Wenn keine eintrittsberechtigten Personen vorhanden sind, alle eintrittsberechtigten 

Personen fristgerecht erklären, dass das Mietverhältnis nicht fortsetzen zu wollen 

oder es sich beim Mietobjekt nicht um eine Wohnung handelt, geht das Mietrecht als 

vererbliches Recht auf den ruhenden Nachlass und dann auf die Rechtsnachfolger 

über. (62) 

 

B. Eintrittsberechtigte Personen 

Eintrittsberechtigte Personen sind nach § 14 Abs 3 MRG …“ der Ehegatte, der Le-

bensgefährte, Verwandte in gerader Linie einschließlich der Wahlkinder und die Ge-

schwister des bisherigen Mieters, sofern diese Personen ein dringendes Wohnbe-

dürfnis haben und schon bisher im gemeinsamen Haushalt mit dem Mieter in der 

Wohnung gewohnt haben. Lebensgefährte im Sinne dieser Bestimmung ist, wer mit 

dem bisherigen Mieter bis zu dessen Tod durch mindestens drei Jahre hindurch in 

der Wohnung in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe eingerichteten 

Haushaltsgemeinschaft gelebt hat; einem dreijährigen Aufenthalt des Lebensgefähr-

ten in der Wohnung ist es gleichzuhalten, wenn er die Wohnung seinerzeit mit dem 

bisherigen Mieter gemeinsam bezogen hat. …“. 

 

Das Eintrittsrecht wird bei Vorliegen eines Mietvertrages über eine Seniorenwohnung 

nach § 12 Abs 3 MRG, ist dahingehend eingeschränkt, dass Verwandte in absteigen-

der Linie einschließlich der Wahlkinder nicht eintrittsberechtigt sind. 

Die Eintrittsvoraussetzungen, also eintrittsberechtigte Person, gemeinsamer Haus-

halt und dringendes Wohnungsbedürfnis müssen im Todeszeitpunkt alle gegeben 

sein.  

Es hat grundsätzlich derjenige das Vorliegen der Eintrittsvoraussetzungen zu bewei-

sen, der behauptet eintrittsberechtigt zu sein. (63) 

 

C. Gemeinsamer Haushalt 

Ein gemeinsamer Haushalt ist gegeben, wenn eine auf Dauer angelegte gemein-

same Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft besteht. (64) Es ist ausreichend, wenn das 

 
62 LGZ Wien 14.12.2016, 38 R 163/16a, MietSlg 68.162; Aichberger-Beig in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), 

Erbrecht und Vermögensnachfolge2 (2017) § 7 Mietrecht, Rz 8f 
63 RIS-Justiz RS0107852 
64 RIS-Justiz RS 0069534 
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Mietverhältnis zum Zeitpunkt des Todes schon eine gewisse Zeit bestand, aber ins-

besondere muss die Dauerhaftigkeit ernsthaft gewollt sein. Eine Mindestzeit gibt es, 

ausgenommen beim Eintrittsrecht der Lebensgefährten, nicht. (65) 

Kurzzeitige Unterbrechungen des Zusammenlebens auf Grund von geänderten Le-

bensumständen führen nicht zur Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes, sofern 

Rückkehrabsicht besteht und diese ehestmöglich wahrgenommen wird. Zur Aufhe-

bung des gemeinsamen Haushaltes kann es sowohl durch Abwesenheit des Mieters 

kommen, aber auch dann, wenn der Eintrittsberechtigte den gemeinsamen Haushalt 

verlässt.  (66) 

Zu beachten ist, dass der OGH in dem Umstand der Unterbringung des nunmehr 

verstorbenen Hauptmieters in einem Pflegeheim keine automatische Aufhebung der 

bestehenden Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft angesehen hat. Es kommt auf die 

Lebensumstände an und ist eine Unterbrechung dann nicht anzunehmen, wenn die 

Absicht bestand, bei Änderung der Sachlage die erzwungene Trennung zu beenden. 

Solange es einen Rückkehrwillen gibt und die Verwirklichung nicht objektiv ausge-

schlossen ist, bleibt die Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft aufrecht. (67) 

 

Es ist nach der Rechtsprechung des OGH so, dass – bei Verlegung des Wohnsitzes 

aus medizinischen Gründen - zwar derjenige der sich auf das Eintrittsrecht beruft die 

Beweislast für das Vorliegen des Rückkehrwillens trägt, dieser aber schon gegeben 

ist, wenn der Mieter nicht bekundet hat, nicht mehr in die Wohnung zurückkehren zu 

wollen. Eine objektive Unmöglichkeit der Rückkehr in den gemeinsamen Haushalt 

müsste der Vermieter nachweisen. (68) 

 

Die Wirtschaftsgemeinschaft ist erfüllt, wenn die Bedürfnisse des täglichen Lebens 

auf gemeinsame Rechnung befriedigt werden. Es kommt auch hier auf den Einzelfall 

an, zum Beispiel kann bei großen Einkommens- oder Altersunterschieden auch dann 

eine gemeinsame Wirtschaftsführung vorliegen, wenn nur ein Teil die gesamten Kos-

ten trägt. (69) 

 
65 Aichberger-Beig in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 (2017) § 7 Mietrecht 
66 MietSlg 53.304, RIS-Justiz RS 0069712, OGH 9Ob 15/20 a 
67 RIS-Justiz RS0069705 
68 OGH 9 Ob 88/08v 
69 RIS-Justiz RS 006979 
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Nicht nur primär monetäre Leistungen wie gemeinsame Mietzahlungen oder Auftei-

lung der Kosten, sondern auch gemeinsame Freizeitaktivitäten, gemeinsame Mahl-

zeiten und alltägliche Erledigungen lassen auf eine Wirtschaftsgemeinschaft schlie-

ßen. Es muss jedoch ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Gemeinschaft und eine Ver-

bundenheit der Leben sowie ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl bestehen. 

(70) 

 

D. Dringendes Wohnbedürfnis 

Die oft schwierig zu beantwortende Frage, ob ein dringendes Wohnbedürfnis vorliegt, 

ist im Einzelfall zu klären. (71)  

Diese ist nach den Verhältnissen im Zeitpunkt des Todes zu beurteilen, wobei nach-

trägliche Änderungen, die für die nächste Zeit erwartbar sind zu berücksichtigen sind. 

(72)   

Das Vorliegen eines dringenden Wohnungsbedürfnisses ist nur zu verneinen, wenn 

eine ausreichende und gleichwertige Unterkunft zur Verfügung steht. (73)  

Gleichwertigkeit der Unterkunft ist primär nach ausreichender und rechtlicher Gleich-

wertigkeit, als z.B. unbefristeter Mietvertrag zu beurteilen. (74)  

Die faktische Gleichwertigkeit in Ausstattung, Größe und ev. Entfernung zum Arbeits-

platz wird nicht eigenständig geprüft, sondern ist im Rahmen der Frage, ob die Wohn-

möglichkeit ausreichend ist mitzubeurteilen. (75)  

Die gleichwertige Wohnmöglichkeit müsste sofort oder zumindest in naher Zukunft 

beziehbar und deren Beschaffung ohne objektive Schwierigkeiten möglich sein. (76) 

Wenn der Eintrittsberechtigte über eine eigene Wohnung verfügt, so ist der dringende 

Wohnbedarf an der Wohnung des Verstorbenen nach dem Maßstab des § 30 Abs 2 

Z 8 und 9 zu prüfen. (77) 

 
70 Schinnagl in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht I § 14 MRG, Rz 13f 
71 RIS-Justiz RS 0044086 und RS 0069970 
72 LGZ Wien 2.6.1989, 48 R 170/89, MietSlg 41.246 und RIS-Justiz RS0069970 
73 RIS-Justiz RS 0068334 und RS0069974 
74 RIS-Justiz RS0068181 
75 OGH 4 Ob 210/17m, immolex 2018/36 
76 MietSlg 44.337 
77 Würth in Rummel ABGB3 § 14 MRG, Rz 10 
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Der Umstand, dass ein anderweitiger familienrechtlicher Wohnanspruch besteht, ist 

kein genereller Ausschlussgrund für ein Eintrittsrecht in den Mietvertrag des Verstor-

benen. Dieser Anspruch müsste dem Eintrittsberechtigten eine ausreichende und an-

gemessene Wohnmöglichkeit sichern. 

Die Frage ob ein minderjähriges Kind ein eigenständiges Eintrittsrecht nach § 14 

MRG zukommt oder dieses auf den sich aus dem Unterhaltsanspruch erwachsenden 

familienrechtlichen Wohnversorgungsanspruch verwiesen ist, ist nach der jüngeren 

Rechtsprechung im konkreten Einzelfall zu prüfen.  

Das Eintrittsrecht von Minderjährigen besteht nur wenn besondere Gründe dafürspre-

chen. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn ein dringendes Wohnbedürfnis an der 

Wohnung nicht vom familienrechtlichen Wohnungsanspruch gedeckt ist. Besonders 

die nahende Selbsterhaltungsfähigkeit ist ein wichtiger Umstand, der für ein Eintritts-

recht spricht. (78) 

 

E. Praktisches Problem des Eintrittsrechtes  

Sachverhalt: 

Es verstirbt der Mieter einer Mietwohnung im Anwendungsbereich des MRG. Weitere 

Personen die in der Wohnung leben sind der Ehegatte und minderjährige Kinder. 

Jeder von ihnen erfüllt die Anwendungsvoraussetzung des § 14 MRG.  

Überlegungen:  

Da das Eintrittsrecht nach § 14 MRG den eintretenden sowohl für die zukünftigen 

Mietzinsen haftbar macht, als auch die bereits entstandenen Mietzinsen und Verbind-

lichkeiten auf den Eintretenden übergehen lässt, ist hier ein potentieller Vermögens-

schaden zu Lasten eines Minderjährigen möglich. Gerade in Hinblick auf die kurze 

14 Tagesfrist und den Umstand, dass der ex lege Eintritt von keiner pflegschaftsbe-

hördlichen Genehmigung abhängt, könnte es zu einem unbemerkten Eintritt des Min-

derjährigen kommen. Natürlich findet kein Eintritt statt, wenn der familienrechtlich 

Wohnanspruch das Wohnungsbedürfnis deckt. Sofern jedoch die Voraussetzungen 

erfüllt sind und es zum Eintritt kommt, könnte dies zu einer, nicht durch die Haftungs-

beschränkung einer bedingten Erbantrittserklärung, beschränkten Haftung führen. 

Dieser Mieteintritt kann dazu führen, dass – unter Berücksichtigung der 

 
78 OGH 4 Ob 16/18h, Eintrittsrecht von Kleinkindern in ein Mietrecht, iFamZ 2018/56; OGH 7Ob 145/09p. 
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Verjährungsfrist – es auch Jahre später noch zu Zahlungspflichten gegenüber dem 

Vermieter kommen kann.   Um die Rechtsunsicherheit zu vermeiden und klare 

Rechtsverhältnisse zu schaffen, sollte der Gerichtskommissär die verbleibenden Be-

wohner dahingehend anleiten, dass diese unbedingt den Bestandsvertrag anpassen 

und klarstellen wer der oder die Eintretenden sind. Bei Minderjährigen sollte im Zwei-

fel eine, pflegschaftsgerichtlich zu genehmigende, Erklärung abgegeben werden, 

dass diese kein eigenständiges Mietrecht haben.  

  

 

VIII. Exkurs Kaution 

 

Es ist üblich, dass bei Abschluss eines Mietvertrages die Bezahlung einer Kaution 

vereinbart wird. Sie dient zur Sicherung aller mit dem Mietvertrag im Zusammenhang 

stehenden Ansprüche des Bestandgebers bis zur tatsächlicher Rückstellung des Be-

standobjektes. (79) 

 

Im Gesetz finden sich Regelungen über die Kaution im § 16b MRG und sind diese 

sowohl für Wohnungen im Vollanwendungsbereich des MRG als auch für solche im 

Teilanwendungsbereich nach §1 Abs 4 MRG anzuwenden. Bei Mietwohnungen die 

dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unterliegen ordnet § 20 Abs 1 Z 1 lit b WGG 

seit Inkrafttreten der WGG-Novelle 2016 an, dass auch für diese die Bestimmung des 

§ 16 b MRG anzuwenden ist. (80)  

In Hinblick auf die Übergangsregelung zur Wohnrechtsnovelle 2009 (§ 49f MRG), mit 

welcher der § 16b MRG in Kraft getreten ist, gilt diese Bestimmung auch für Altver-

träge die vor Inkrafttreten dieser Novelle abgeschlossen wurden. Für Wohnungen im 

Vollausnahmebereich nach § 1 Abs 2 MRG ist der § 16b MRG nicht unmittelbar an-

zuwenden. Hier greift das allgemeine Zivilrecht. (81) 

Neben der generellen Auskunftspflicht gegenüber dem Gerichtskommissär im Ver-

lassenschaftsverfahren hat der Vermieter aber auch die Verpflichtung nach § 16 b 

Abs 1 Satz 2 MRG dem Mieter gegenüber diese schriftlich über die Kautionshöhe 

 
79 Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht23 MRG § 16b MRG, Rz 6 
80 Schinnagl in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht I § 16b MRG, Rz 4 
81 Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - MRG4 zu § 16b MRG, Rz 10 
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und deren Veranlagung zu informieren. Dies kann gerade für eintretende Personen 

nach § 14 MRG relevant sein, da diese oft nicht wissen in welcher Höhe die Kaution 

tatsächlich einbezahlt wurde bzw. derzeit besteht. Für Wohnungen die nicht dem 

MRG unterliegen ergibt sich jedoch auch aus den allgemeinen Bestimmungen über 

die Rechnungslegungspflicht des Vermieters ein Auskunftsanspruch (§ 1012 ABGB). 

 

In Hinblick auf die vom Verstorbenen geleistete Kaution ist zu unterscheiden, ob das 

Mietverhältnis mit den auf Grund der Ergebnisse des Verlassenschaftsverfahren bzw. 

mit eintrittsberechtigten Personen nach § 14 MRG fortgesetzt wird oder der Mietver-

trag beendet wird.  

Wird das Mietverhältnis fortgesetzt so geht die hinterlegte Kaution auf den neuen 

Mieter über. Der ruhende Nachlass bzw. nach Einantwortung die Erben haben keinen 

Anspruch auf Rückzahlung der Kaution vom Vermieter. Sie können lediglich vom 

neuen Mieter Ersatz fordern und ist dieser nach § 1042 ABGB analog ausgleichs-

pflichtig. Die Höhe des Anspruches ergibt sich aus der zum Zeitpunkt des Eintrittes 

in das Mietverhältnis vorhandenen Kautionsbetrag (ursprünglicher Kautionsbetrag 

zuzüglich Zinsen und abzüglich rechtmäßig während der Mietzeit aus der Kaution 

befriedigte Forderungen des Vermieters, die nicht wieder aufgefüllt wurden). (82) 

Der Gerichtskommissär hat die Höhe des Kautionsbetrages als Forderung gegen den 

Eintretenden aufzunehmen bzw. zu inventarisieren. 

 

Im Falle der Beendigung des Mietverhältnisses ist die Kaution dem ruhenden Nach-

lass, nach Wegfall des Sicherungsinteresses (83), auszufolgen (üblicherweise durch 

Überweisung auf das Konto des Verstorbenen bzw. auf ein Treuhandkonto des Ge-

richtskommissärs oder durch Hinterlegung beim Gerichtskommissär). Wenn es erst 

nach Abschluss des Verlassenschaftsverfahrens zur Auszahlung kommt, so ist zu 

prüfen, wer den Rechtsanspruch auf die Kaution hat. Das Kautionsguthaben ist vom 

Gerichtskommissär in der Verlassenschaft aufzunehmen. 

 

 

 

 
82 Schinnagl in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht I § 16b MRG, Rz 54 
83 Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - MRG4 zu § 16b MRG, Rz 46f 
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IX. Die Genossenschaftswohnung 

 

Soweit eine Bauvereinigung die Voraussetzungen des Wohnungsgemeinnützigkeits-

gesetz erfüllt, ist sie auf deren Antrag als gemeinnützig anzuerkennen. Für Mietge-

genstände in Gebäuden, die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung im eigenen 

Namen errichtet worden sind oder die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung zum 

Zwecke einer umfangreichen Sanierung erworben wurden, gelten die Bestimmungen 

des Mietrechtsgesetzes nur nach Maßgabe des § 20 WGG. (84) 

Umfasst sind auch mitgemietete Haus- oder Grundflächen wie Hausgärten, Abstell- 

Lade- oder Parkflächen, nicht jedoch selbstständig angemietete Parkplätze. (85)   

Das WGG kennt als Bestandsverträge die Miet- und sonstigen (genossenschaftli-

chen) Nutzungsverträge. 

Wird hinsichtlich einer Wohnung, die in einem von einer gemeinnützigen Bauvereini-

gung errichteten Bauwerk gelegen ist, ein genossenschaftlicher Nutzungsvertrag ab-

geschlossen, so handelt es ich dabei um einen mietähnlichen Gebrauchsvertrag sui 

generis. (86) 

Auf Grund der weitgehenden Ähnlichkeit des Nutzungsvertrages über eine Genos-

senschaftswohnung mit einem Bestandvertrag sind auch die bestandrechtlichen Vor-

schriften sinngemäß auf diesen Nutzungsvertrag anzuwenden und werden diese im 

Folgenden mitbehandelt, soweit dazu keine Sonderregelungen bestehen. (87)   

Die Anwendbarkeit der Bestimmungen des WGG bleibt auch dann gegeben, wenn 

die Baulichkeit – unabhängig ob Wohnungseigentum begründet wurde oder nicht (88) 

- nicht mehr im Eigentum eines gemeinnützigen Rechtssubjekts steht. Lediglich wenn 

das (Wohnungs-) Eigentumsobjekt gemäß §§ 15b ff WGG in das Eigentum des bis-

herigen Mieters übergeht, sind auf spätere Mietverhältnisse nicht mehr die Bestim-

mungen des WGG anzuwenden.  

 
84 Rudnigger in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 20 WGG, Rz 1 
85 Schinnagl/Puhr in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht III § 20 WGG, Rz 5 
86 Riss in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 1090 ABGB, Rz 9 
87 RIS-Justiz RS0008968 
88 Garzon, WGG gilt auch bei "Soforteigentum" nicht, immolex 2022/133, S 300 
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Mit der WGG-Novelle 2022 hat der Gesetzgeber, die davor in der Lehre strittige Frage 

(89) klargestellt, dass auch bei sofortiger Übertragung (§ 20 Abs 1 Z 2a WGG) ohne 

vorherige Vermietung an den bisherigen Mieter zu einer Ausnahme vom WGG führt. 

Dies soll nach dem Willen des Gesetzgebers auch für bereits eingetretene Sachver-

halte, die jedoch erst zukünftig zu entscheiden sind, gelten. Dies ergibt sich aus Arti-

kel IV Inkrafttreten und Vollziehung Abs 1v WGG der auf § 8 ABGB (authentische 

Interpretation) verweist.  

Zu beachten ist, dass nach § 20 Abs 1 Z 2a WGG iVm § 15h WGG für Wohnungen 

die unter Zuhilfenahme öffentlicher Förderungsmittel errichtet oder finanzierte wur-

den und die nach dem 31.07.2019 von der gemeinnützigen Bauvereinigung sofort 

nach Errichtung oder später an den bisherigen Mieter übertragen werden, für einen 

Zeitraum von 15 Jahren ab Abschluss des Kaufvertrages, der Vollanwendungsbe-

reich des MRG gilt. Dies gilt für Übertragungen auch dann, wenn das Objekt eigent-

lich nicht in den Vollanwendungsbereich fallen würde. 

Durch § 15h WGG wird weiters auch die Höhe des maximal zulässigen Mietzinses 

für die Dauer von 15 Jahren beschränkt. Der nach § 16 MRG zu ermittelndem Miet-

zins ist nach oben hin durch den für das jeweilige Bundesland geltenden Richtwert 

(nicht Richtwertmietzins) begrenzt. Im Falle der befristeten Vermietung ist ein Befris-

tungsabschlag von 25% zu berücksichtigten. (90) 

Soweit die Sonderbestimmungen des § 20 Abs 1 Z 2a WGG nicht anzuwenden sind, 

gelten die Bestimmungen des WGG weiterhin „einmal WGG immer WGG“ insbeson-

dere auch für die Mietzinsbildung. (91) 

Durch den Tod des Mieters oder sonstigen Nutzungsberechtigten wird der Mietver-

trag im Geltungsbereich des WGG nicht aufgehoben. (92) 

Nach alter Rechtslage hatte eine gemeinnützige Bauvereinigung in der Rechtsform 

einer Genossenschaft bei genossenschaftlichen Nutzungsverhältnissen die Möglich-

keit zu verlangen, dass nur eine Person in den Vertrag eintritt. (93) 

 
89 Schinnagl/Puhr in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht III § 20 WGG, Rz 

23;  Prader, Kauf einer neuen WGG Immobilie - Fluch oder Segen?, ImmoZak 2020/29, S50; Rudnigger in Illedits 

(Hrsg), Wohnrecht4 § 20 WGG, Rz 6 
90 Schinnagl/Puhr in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht III § 15h WGG, Rz 

16 
91 Prader,  Manz Wohnrecht WGG 4.15 § 20, Rz 5 
92 OGH 7 Ob 203/08s 
93 Riss in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 1116 a ABGB, Rz 8; Schinnagl/Puhr in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spru-

zina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht III § 20 WGG, Rz 39 
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Seit Inkrafttreten der WGG-Novelle 2016 kann eine Bauvereinigung in Rechtsform 

einer Genossenschaft bei Vorhandensein mehrerer eintrittsberechtigter Personen le-

diglich verlangen, dass die in den Nutzungsvertrag eintretenden Personen der Ge-

nossenschaft als Mitglieder beitreten. (94) 

 

Wenn keine eintrittsberechtigten Personen vorhanden sind, so treten die auf Grund 

der Ergebnisse des Verlassenschaftsverfahrens berufenen Erben mit rechtskräftiger 

Einantwortung in das genossenschaftliche Nutzungsverhältnis ein.  

Sofern die Satzung der Genossenschaft es vorsieht, dass die Erben nicht in das Miet- 

oder genossenschaftliche Nutzungsverhältnis eintreten dürfen und die zwingenden 

Bestimmungen des § 14 MRG auf diese nicht anwendbar sind, besteht seitens der 

Genossenschaft die Kündigungsmöglichkeit des § 30 Abs 2 Z 5 MRG. (95) 

 

Im Anwendungsbereich den WGG verweist dessen § 20 WGG nicht auf den § 10 

MRG und somit auf dessen Regelung über den Ersatzanspruch für Aufwendungen, 

die zur wesentlichen Verbesserung der gemieteten Wohnung gemacht wurden. Dazu 

findet sich in § 20 Abs 5 WGG eine eigene Bestimmung die dem § 10 MRG weitge-

hend nachgebildet ist. 

 

 

X. Exkurs Finanzierungsbeitrag 

 

Bei gemieteten Wohnung, die sich in Gebäuden befinden, auf welche das Wohnungs-

gemeinnützigkeitsgesetz anzuwenden ist, hat der vom Mieter zu Beginn des Mietver-

hältnisses eine Einmalzahlung als Beitrag zu den Grundstücks- und Baukosten der 

Wohnung zu leisten. Dieser Finanzierungsbeitrag wird als Mietzinsvorauszahlung 

qualifiziert und bei der Berechnung der Miethöhe berücksichtigt. (96) 

Die Höhe des Finanzierungsbeitrages ist im WGG gesetzlich nicht gedeckelt. Grund-

sätzlich könnte der Finanzierungsbeitrag daher bis zur vollen Höhe der 

 
94 Schinnagl in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht I § 14 MRG, Rz 3 
95 Riss in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.02 § 1116 a, Rz 8 
96 Prader/Pittl, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 1.04 § 17, Rz 1 
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Herstellungskosten festgesetzt werden. Werden jedoch Wohnbauförderungsmittel in 

Anspruch genommen, so ergeben sich landesgesetzliche Einschränkungen (z.B. § 

69 Abs 1 WWFSG, §23 K-WBFG). (97) 

Der Rückzahlungsanspruch des Mieters betreffend den von ihm geleisteten Finan-

zierungsbeitrag setzt die Auflösung des Mietverhältnisses sowie die Rückstellung des 

Mietgegenstandes voraus. Die Rückstellung löst die acht Wochen Frist aus, innerhalb 

der der Vermieter die Rückzahlung des Finanzierungsbeitrages vornehmen muss.  

Die Höhe des rückzuzahlenden Finanzierungsbeitrages berechnet sich für Baulich-

keiten, die nach dem 30.06.2000 bezogen wurden, vom einbezahlten Finanzierungs-

beitrag abzüglich der ordnungsgemäßen Absetzungen für Abschreibungen gemäß § 

17 Abs 4 WGG. Diese betragen 1% pro Jahr (wobei in Monaten abgerechnet wird 

z.B. OGH 5 Ob 323/00m) vom Zeitpunkt der Erteilung der baubehördlichen Benut-

zungsbewilligung oder einem allfälligen Zeitpunkt des früheren Beziehens der Bau-

lichkeit bis zu Zeitpunkt der Fälligkeit der Rückzahlung.  

Für Baulichkeiten, die vor dem 01.07.2000 bezogen wurden gelten die Übergangs-

bestimmungen des § 39 Abs 27 WGG. 

Sind mehrere Personen gemeinsam Mitmieter und verstirbt einer der Mieter, so ist 

zu unterscheiden, ob der verbleibende Mieter das Mietverhältnis fortsetzt oder dieses 

beendet wird. Bei Fortsetzung geht der gesamte Rückzahlungsanspruch, wie auch 

bei dem Eintritt nach § 14 MRG, auf den verbleibenden Mieter über. Wird das Miet-

verhältnis im Todesfall eines Mieters auch von den weiteren Mitmietern aufgelöst, so 

ist der Finanzierungsbeitrag im Zweifel zu gleichen Teilen zurückzuzahlen. (98) 

 

Wurde der Finanzierungsbeitrag von einer dritten Person, die auch keine Mitmieterin 

ist, bezahlt oder wirtschaftlich getragen, hat diese keinen Rückzahlungsanspruch ge-

gen den Vermieter. Sie kann sich nur an den Mieter halten. (99) 

 

Kommt es zu einem Eintritt in das Mietrecht nach § 14 MRG oder verbleibt bei Mit-

mietern ein Mieter in der Wohnung, so setzt der eintretende Mieter oder der verblei-

bende das Mietverhältnis mit allen Rechten und Pflichten fort. Gegenüber der 

 
97 Ortbauer in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht III § 17 WGG, Rz 3 
98 Ortbauer in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht III § 17 WGG, Rz 25 
99 OGH 17 Ob 9/22f 
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gemeinnützigen Bauvereinigung ist gemäß § 17 Abs 1 WGG ausschließlich der bei 

Beendigung des Mietverhältnisses vorhandene Mieter, also auch ein gemäß § 14 

MRG eingetretener Mieter bzw. dessen Erbe anspruchsberechtigt. (100) 

Der ruhende Nachlass bzw. die Erben können, wie auch bei Mietzinsvorauszahlun-

gen, lediglich bereicherungsrechtlich gemäß § 1041 ABGB bzw. §1042 ABGB analog 

von dem verbleibenden Mieter bzw. den Eintretenden Ersatz verlangen. (101) 

Der Ersatzanspruch besteht in Höhe des Aufwandes zu dessen Tragung der nun-

mehrige Mieter oder Eintrittsberechtigte zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Ver-

storbenen als Alleinmieter auch allein verpflichtet gewesen wäre. (102) 

  

Es ist somit nicht der Anspruch nach § 17 WGG vom Gerichtskommissär im Verlas-

senschaftsverfahren aufzunehmen bzw. zu inventarisieren, sondern die Forderung 

auf Ersatz des nicht abgewohnten Finanzierungsbeitrages gegen den verbleibenden 

Mieter oder Eintretenden. 

Sofern er zu keinem Mietvertragseintritt kommt, geht der Rückzahlungsanspruch auf 

die Verlassenschaft über. 

 

A. Praktisches Problem des Finanzierungsbeitrages in der Verlassenschaft  

Sachverhalt: 

Es verstirbt der Mieter einer Genossenschaftswohnung. Zum Zeitpunkt der Anmie-

tung (vor 10 Jahren) hat er einen Finanzierungskostenbeitrag von € 10.000,- geleis-

tet. Nun tritt seine Lebensgefährtin in den Mietvertrag ein. Wie ist mit dem Finanzie-

rungskostenbeitrag umzugehen? 

Überlegungen:  

Mangels Auflösung des Mietverhältnisses hat die gemeinnützige Bauvereinigung den 

Finanzierungskostenbeitrag nicht auszuzahlen und geht dieser auf den Eintretenden 

über. Der Finanzierungsbeitrag ist wie eine Mietzinsvorauszahlung zu behandeln und 

reduziert den vom Mieter monatlich zu bezahlenden Mietbetrag. Dadurch, dass der 

 
100 RIS-Justiz RS0116682 
101 Ortbauer in Böhm/Pletzer/Schinnagl/Spruzina/Stabentheiner (Hrsg.), GeKo Wohnrecht III § 17 WGG, Rz 15 und 

25; RIS-Justiz RS0116683, Vonkilch, Mietzinsvorauszahlungen, Baukostenbeiträge und wohnrechtliche Sonder-

erbfolge (§ 14 MRG), NZ 2000, 321, Kapitel IX; Aichberger-Beig in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erb-

recht und Vermögensnachfolge2 § 7 Mietrecht, Rz 22 
102 OGH 3 Ob 149/15f; RIS-Justiz RS0130592 
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Finanzierungsbeitrag mit 1% jährlich abgeschrieben wird stellt sich die Frage wie 

hoch der Betrag ist, der dem Eintretenden zu Gute kommt. Meiner Meinung nach ist 

für die Berechnung der Höhe des verbleibenden Finanzierungsbeitrages der Todes-

tag des vormaligen Mieters relevant. Nach § 14 MRG erfolgt nämlich der Eintritt mit 

Wirkung zum Todestag und sind ab diesem Zeitpunkt vom Eintretenden auch alle mit 

der Wohnung verbundenen Kosten zu tragen (u. a. auch der durch den ursprünglich 

geleisteten Baukostenzuschuss begünstigte Mietzins). Somit beträgt der Anspruch 

der Verlassenschaft und später der Erben in Höhe von € 9.000,-- gegen den Eintre-

tenden nach § 1042 ABGB analog (und nicht gegen die gemeinnützige Bauvereini-

gung), vgl. 6 Ob 103/15p. Dieser Anspruch ist als Forderung gegen den Eintretenden 

vom Gerichtskommissär aufzunehmen.  

 

 

XI. Die Eigentumswohnung im Verlassenschaftsverfahren 

 

Das Eigentumsrecht ist als nicht höchstpersönliches und daher vererbliches Recht 

Teil der Verlassenschaft einer verstorbenen Person (§ 531 ABGB). Somit ist auch 

das Eigentumsrecht am Liegenschaftsvermögen des Verstorbenen nach den allge-

meinen erbrechtlichen Grundsätzen, unter Mitübertragung der zu übertragenden 

oder auf Grund des Todesfalles entstandenen (siehe § 745 ABGB) Lasten, frei ver-

erblich.  

Die freie Vererblichkeit wird jedoch hinsichtlich des Mindestanteiles, welcher mit ei-

nem Wohnungseigentumsobjekt verbunden ist, an Liegenschaften an denen Woh-

nungseigentum begründet wurde, durch die Bestimmungen des WEG eingeschränkt. 

Vorab ist festzuhalten, dass bei begründetem Wohnungseigentum der ideelle Mitei-

gentumsanteil (zwingend in Höhe des Mindestanteils gemäß Definition in § 2 Abs 9 

WEG) untrennbar mit dem ausschließlichen servitutsähnlichen Nutzungsrecht an ei-

nem bestimmten Wohnungseigentumsobjekt verbunden ist. Eine gesonderte Verfü-

gung über den Miteigentumsanteil oder das Nutzungsrecht von Todes wegen ist nicht 

möglich. (103) 

 
103 Romstorfer-Bechtloff in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 11 WEG, Rz 2 
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Auch die Verfügung über den mit Wohnungseigentum verbundenen Mindestanteil ist 

beschränkt. Eine Teilung des mit Wohnungseigentum untrennbar verbundenen Min-

destanteils darf nämlich, ausgenommen bei Begründung einer Eigentümerpartner-

schaft (dazu später mehr), nicht vorgenommen werden. Wäre das Ergebnis des Ver-

lassenschaftsverfahrens, dass nach dem Tod eines Wohnungseigentümers, der mit 

dem Wohnungseigentum verbundene Mindestanteil mehr als zwei natürlichen Per-

sonen oder zwei natürlichen Personen zu unterschiedlichen Anteilen oder zum Teil 

einer juristischen Person oder einer eingetragenen Personengesellschaft zufällt und 

kommt es nicht zur Bildung einer eingetragenen Personengesellschaft, die den Min-

destanteil erwirbt, so hat das Verlassenschaftsgericht eine öffentliche Feilbietung des 

Mindestanteils und des damit verbundenen Wohnungseigentums durch Versteige-

rung vorzunehmen. (§ 12 Abs 2 WEG) Diese öffentliche Feilbietung wäre von Amts 

wegen vorzunehmen. (104) Um die Konsequenz der öffentlichen Feilbietung möglichst 

zu vermeiden hat der Gerichtskommissär im Rahmen seiner Belehrungspflicht auch 

auf die Möglichkeit der Gründung einer eingetragenen Personengesellschaft zur 

Übernahme des Mindestanteiles hinzuweisen und den Parteien dafür eine angemes-

sene Frist einzuräumen. (105) 

Selbst wenn es, aus welchen Gründen auch immer (in der Praxis wohl insbesondere 

wenn auf Grund der Bestimmungen der EUErbVO ausländische Gerichte auch für 

das in Österreich gelegene Vermögen  zuständig sind), dennoch auf Grund der Er-

gebnisse des Verlassenschaftsverfahrens zu einem Erwerb des mit Wohnungseigen-

tum verbundenen Mindestanteils entgegen den Bestimmungen des § 12 Abs 2 WEG 

kommt, so hat auch das Grundbuchsgericht diesen Umstand aufzugreifen und den 

Verbücherungsantrag abzuweisen (§ 12 Abs 3 WEG). 

Auch in diesem Fall ist den Betroffenen die Möglichkeit zu gewähren innerhalb einer 

angemessenen Frist ein Übereinkommen zu treffen, welches das Schicksal des mit 

Wohnungseigentum verbundenen Mindestanteils so regelt, dass es den 

 
104 OGH 6 Ob 92/13t 
105 OGH 5 Ob 191/03d; RIS-Justiz RS0119045; OGH 3 Ob 295/04k; Kolmasch in Kolmasch (Hrsg), Das Wohnungs-

eigentumsgesetz2 zu § 12 WEG - Unteilbarkeit des Mindestanteils (Kolmasch), letzter Absatz 
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Bestimmungen des WEG entspricht. Wenn dies nicht erfolgt, wäre die Konsequenz 

die amtswegige öffentliche Feilbietung. (106)  

 

Wie schon obenstehend erwähnt gibt es eine Ausnahme vom Teilungsverbot gemäß 

§ 12 Abs 1 WEG. Zwei natürliche Personen können sich nämlich zu einer Eigentü-

merpartnerschaft zusammenschließen. Um eine Eigentümerpartnerschaft begrün-

den zu können müssen die Partner zwingende zu gleichen Teilen Eigentümer des 

Mindestanteils sein und wird dieser Umstand im Grundbuch angemerkt. Solange die 

Eigentümerpartnerschaft besteht, dürfen die Anteile nicht getrennt und nur gemein-

sam beschränkt oder belastet werden. (107) 

 

 

XII. Exkurs § 14 WEG 

 

Die Bestimmung des § 14 WEG ist eine Besonderheit in der österreichischen Rechts-

ordnung. Sie regelt die Konsequenzen beim Tod eines der Eigentümerpartner, wenn 

dieser während der aufrecht bestehenden Eigentümerpartnerschaft verstirbt. Diese 

Sonderstellung des § 14 WEG zeigt sich auch bei Verlassenschaften mit Auslands-

bezug im Anwendungsbereich der EuErbVO. Der § 14 Abs 1 Z 1 WEG wird nämlich 

als Eingriffsnorm qualifiziert und ist unter Art 30 EuErbVO zu subsumieren. Somit ist, 

wenn ein Eigentümerpartner verstirbt das rechtliche Schicksal seines halben Mindes-

tanteils immer nach österreichischem Recht zu beurteilen, unabhängig vom auf das 

übrige Verfahren anzuwendende Recht. (108)  

In Hinblick auf die Komplexität der Bestimmung des § 14 WEG hat der Gerichtskom-

missär besonders gewissenhaft über die Wirkungen, Möglichkeiten und der sich 

dadurch ergebenden Konsequenzen zu belehren. (109) 

 

 

 
106 Illedits, Wohnungseigentum im Todesfall (Stand 08.12.2023, Lexis Briefings in lexis360.at), Kapitel Tod des 

Wohnungseigentümers; Illedits/Illedits-Lohr in Illedits/Illedits-Lohr (Hrsg), Wohnungseigentum7 Kapitel 4 Die 

Eigentümerpartnerschaft, Rz 741 
107 Mondel in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 13 WEG, Rz 6 
108 RIS-Justiz RS0076656, Krist, Unterliegt die Anwachsung nach § 14 Abs 1 Z 1 WEG der EuErbVO?, NZ 2016/126, 

S 366 
109 Mondel in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 14 WEG, Rz 4 
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A. Eigentumsübergang im Todesfall 

Das Grundkonzept ist der in § 14 Abs 1 Z 1 WEG geregelte unmittelbare, ex lege 

Eigentumsübergang an den überlebenden Eigentümerpartner, welcher nur dann 

nicht eintritt, wenn von diesen lebzeitig eine Vereinbarung gemäß §14 Abs 5 WEG 

abgeschlossen wurde. Dieser Eigentumsübergang erfolgt außerhalb der Verlassen-

schaft und ist eine lex specialis zum allgemeinen Erbrecht. Letztwillige Verfügungen 

über den Anteil selbst sind unwirksam. (110) 

Der automatische Eigentumsübergang wird verhindert, wenn der überlebende Eigen-

tümerpartner innerhalb einer vom Verlassenschaftsgericht zu setzende angemesse-

nen Frist auf den Eigentumsübergang verzichtet (§ 14 Abs 1 Z 1 WEG) oder gemein-

sam mit den Erben ein Übereinkommen trifft (§14 Abs 1 Z 2 WEG), dem die Pflicht-

teilsberechtigten zustimmen müssen, nach dem der Anteil an eine andere Person 

übertragen wird. Bei minderjährigen Beteiligten ist in Hinblick darauf, dass es sich 

sowohl beim Verzicht als auch bei dem Abschluss eines Übereinkommens wegen 

der weitreichenden vermögensrechtlichen Wirkungen um eine Erklärung im Bereich 

des außerordentlichen Wirtschaftsbetriebes handelt, die Zustimmung des Pflegs-

chaftsgericht notwendig.  Der Verzicht hat sachenrechtliche ex tunc Wirkung und wird 

der überlebende Eigentümerpartner somit nie Eigentümer des Weiteren halben Min-

destanteils. (111) 

Solange diese Frist läuft und keine Erklärung abgegeben wurde, hat der überlebende 

Eigentümerpartner hinsichtlich des halben Mindestanteils des Verstorbenen die 

Rechte eines Verwalters nach § 837 ABGB. (§ 14 Abs 1 Z 4 WEG). (112) 

In Folge des Verzichts auf die Übernahme des halben Mindestanteils kommt es zu 

einer Versteigerung des gesamten mit Wohnungseigentum verbundenen Mindestan-

teils nach den Bestimmungen der Exekutionsordnung. Der halbe Erlös kommt dem 

überlebenden Eigentümerpartner zu und der Rest fällt in den Nachlass. 

Eine Erbausschlagungserklärung des überlebenden Eigentümerpartner, der zugleich 

Erbe ist, ist keine Verzichtserklärung hinsichtlich des halben Mindestanteils. Es be-

darf einer eigenständigen diesbezüglichen Erklärung. (113) 

 
110 Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 14 WEG, Rz 3 
111 Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht II23 § 14 WEG, Rz 10; Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), 

Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 (2017) zu § 14 WEG, Rz 19f 
112 Mondel in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 14 WEG, Rz 8 
113 Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 14 WEG, Rz 17 
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Für die (nur deklarativ wirkende) grundbücherliche Einverleibung des Eigentums-

rechtes am halben Miteigentumsanteil des Verstorbenen im Falle des automatischen 

Zuwachses nach § 14 Abs 1 Z 1 WEG oder der Vereinbarung nach § 14 Abs 1 Z 2 

WEG ist nach § 14 Abs 1 Z 5 WEG eine Amtsbestätigung in sinngemäßer Anwen-

dung des 182 Abs 3 AußStrG auszustellen. Solange nicht feststeht, welchen Weg 

der halbe Mindestanteil endgültig geht, da noch keine bindende Erklärung abgege-

ben wurde oder Fristen noch laufen, muss die Ausstellung der Amtsbestätigung ab-

gelehnt werden. (114) 

Zu beachten ist im Zuge der grundbücherlichen Durchführung jedenfalls, dass ein 

sich am gesamten Mindestanteil einverleibtes Belastungs- und Veräußerungsverbot 

auch nach Anwachsung nach § 14 Abs 1 Z 1 WEG auf den gesamten Mindestanteil 

bezieht und im Falle einer Vereinbarung nach § 14 Abs 1 Z 2 WEG dem Grundbuch 

eine Zustimmungserklärung des Verbotsberechtigten in einverleibungsfähiger Form 

vorgelegt werden muss. (115) 

 

 

B. Der Übernahmspreis 

Kommt es zu einem automatischen Zuwachs nach § 14 Abs 1 Z 1 WEG so hat der 

übernehmende Eigentümerpartner einen Wertausgleich zu leisten (§14 Abs 2 WEG). 

Sofern kein Inventar zu errichten ist und nicht in Rechte von Gläubigen oder Pflicht-

teilsberechtigten des Verstorbenen eingegriffen wird, kann der Übernahmspreis ein-

vernehmlich festgelegt werden. 

Ansonsten beträgt dieser gemäß § 14 Abs 2 WEG die Hälfte des Verkehrswerts des 

Mindestanteils, zum Todeszeitpunkt, der nach dem Liegenschaftsbewertungsgesetz 

zu ermitteln ist und als Übernahmspreis bezeichnet wird. Bei der Bewertung darf kein 

Wertabschlag für den Umstand, dass es sich um eine halbe Wohnung handelt, ge-

macht werden. Die auf dem Anteil haftende Lasten sind jedoch zu berücksichtigen. 

(116) 

 

 
114 Pittl, Wohnungseigentumsrecht Kap 3, Rz 3.5; Illedits/Illedits-Lohr in Illedits/Illedits-Lohr (Hrsg), Wohnungsei-

gentum7 Kapitel 4 Die Eigentümerpartnerschaft, Rz 809 
115 OGH 5Ob101/16p; Mondel in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 14 WEG, Rz 11 
116 Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 14 WEG, Rz 27;  

Mondel in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 14 WEG, Rz 13 
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Der nach § 14 Abs 2 WEG ermittelte Übernahmspreis ist in den folgenden Sachver-

halten, auch wenn er nicht einvernehmlich festgelegt wurde, nicht in voller Höhe vom 

überlebenden Eigentümerpartner zu leisten, sondern ist dieser nach § 14 Abs 3 WEG 

privilegiert. Ist der überlebende Eigentümerpartner pflichtteilsberechtigt nach dem 

Verstorbenen und hat er ein dringendes Wohnungsbedürfnis an der gemeinsamen 

Wohnung, so hat er keinen Übernahmspreis zu leisten. Wenn jedoch noch weitere 

Pflichtteilsberechtigte vorhanden sind, so hat er ein Viertel des Verkehrswertes des 

mit Wohnungseigentum verbundenen Mindestanteils an die Verlassenschaft zu be-

zahlen. Jedenfalls hat er bis zur Höhe eines Viertels des Verkehrswertes des Min-

destanteils zur Deckung von Verbindlichkeiten beizutragen, wenn die Verlassen-

schaft ansonsten überschuldet wäre. (§ 14 Abs 3 WEG).  

Die Begünstigung stellt auf die Pflichtteilsberechtigung ab. Dabei ist jedoch zu unter-

scheiden, ob diese konkret oder lediglich abstrakt gegeben sein muss. Ein Pflicht-

teilsverzicht umfasst im Zweifel, sofern er umfassend abgegeben wurde, auch die 

Ansprüche auf Begünstigung nach § 14 Abs 3 WEG. Wurde der Pflichtteilsverzicht 

aber schon vor Begründung der Eigentümerpartnerschaft abgegeben und war die 

Begründung der Eigentümerpartnerschaft noch nicht absehbar, wird der Verzicht auf 

die Begünstigung nicht umfasst sein. (117) 

Die Fälle der Erbunwürdigkeit und Enterbung führen nach Teilen der Lehre zu keinem 

Ausschluss der Begünstigung nach § 14 Abs 3 WEG, wenn hier ein besonders drin-

gendes Wohnbedürfnis gegeben ist. (118)  

Die überwiegende Lehre spricht sich dafür aus, dass eine konkrete Pflichtteilsberech-

tigung gegeben sein muss um die Begünstigung des § 14 Abs 3 WEG in Anspruch 

nehmen zu können. (119) 

 

Die in der Literatur zum § 14 WEG wohl umstrittenste Frage stellt sich in Zusammen-

hang mit der Begünstigung des Übernahmspreises nach § 14 Abs 3 WEG. Es ist 

 
117 Likar-Peer in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 13, Rz 13.17; A. Tschugguel, § 14 WEG und Pflichtteilsrecht, NZ 

2010/100, S 368 
118 z.B. Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 14 WEG, Rz 

39 unter Hinweis auf den Normzweck, nämlich den Schutz vor Obdachlosigkeit des überlebenden Eigentümers 

und dem trotz Erbunwürdigkeit oder Enterbung bestehenden Anspruch auf notwendigen Unterhalt 
119 z.B. Likar-Peer in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 13, Rz 13.17; A. Tschugguel, § 14 WEG und Pflichtteilsrecht, 

NZ 2010/100, S 367; Aichberger-Beig in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnach-

folge2 § 8 Eigentümerpartnerschaft, Rz 30 
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nämlich gesetzlich nicht geregelt welcher Betrag die Bemessungsgrundlage für die 

Berechnung der Pflichtteilsansprüche ist. Vertragliche Vereinbarungen nach § 14 Abs 

1 Z 2 WEG die eine Zahlungspflicht vorsehen, die einvernehmliche Bestimmung des 

Übernahmspreises nach § 14 Abs 2 WEG haben keine Auswirkung auf die Pflicht-

teilsansprüche. In diesen Fällen müssen die Pflichtteilsberechtigten ohnehin zustim-

men. Wenn der begünstigte Übernehmer des halben Mindestanteils selbst Erb- oder 

Pflichtteilsberechtigter war, so hat er den ihm durch die Begünstigung zukommenden 

Vorteil in seinen Erb- oder Pflichtteil anrechnen zu lassen. (120) 

Die Bemessungsgrundlage für die nicht begünstigten Pflichtteilsberechtigten könnte 

beim ex lege Erwerb nach § 14 Abs 1 Z 1 WEG oder der Vereinbarung nach § 14 

Abs 5 WEG nämlich einerseits der Wert des halben Mindestanteils sein oder ande-

rerseits der tatsächlich zu bezahlende Übernahmspreis. (121 und 122) 

Meiner Ansicht nach ist der tatsächlich zu bezahlende Übernahmspreis die Bemes-

sungsgrundlage für die Berechnung der Pflichtteilsansprüche. Dies ist damit zu be-

gründen, dass im Falle des § 14 Abs 1 Z1 WEG der Mindestanteil des Verstorbenen 

verbunden mit dem Wohnungseigentum nicht in die Verlassenschaft fällt, sondern 

lediglich der zu bezahlende (begünstigte) Übernahmspreis. Im Falle der Vereinba-

rung nach § 14 Abs 5 WEG fällt der Mindestanteil des Verstorbenen zwar in den 

Nachlass, es gibt jedoch auf der Passivseite den schuldrechtlichen Anspruch auf 

Übereignung diese heben sich auf. Somit ist wiederum der Anspruch auf Zahlung des 

Übernahmspreis als Forderung die Bemessungsgrundlage für den Pflichtteil. In Hin-

blick darauf, dass die Begünstigung nach § 14 Abs 3 WEG gesetzlich angeordnet ist, 

ist auch die Hinzu- und Anrechnung der Begünstigung beim übernehmenden Eigen-

tümerpartner als Schenkung ausgeschlossen. Ob dies „gerecht“ ist, bleibt dahinge-

stellt. 

 
120  Aichberger-Beig in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 8 Eigentümer-

partnerschaft, Rz 18; Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 

zu § 14 WEG, Rz 46; Mondel in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 14 WEG, Rz 18 
121  Tatsächlichen Übernahmspreis: Likar-Peer in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 13, Rz 13.21; Mondel in Illedits 

(Hrsg), Wohnrecht4 § 14 WEG Rz 17;  Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches 

Wohnrecht - WEG4  zu § 14 WEG, Rz 43a 
122 Wert halber Mindestanteil: Hofmann, Die Neuregelung der Eigentümerpartnerschaft im Todesfall (§ 14 WEG 

2002) durch die Wohnrechtsnovelle 2006 (Teil I), FamZ 2006, 228, S 231; A. Tschugguel, § 14 WEG und Pflicht-

teilsrecht, NZ 2010/100, S 365; Aichberger-Beig in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermö-

gensnachfolge2  § 8 Eigentümerpartnerschaft, Rz 16 und 23; Bartosch, Die Eigentümerpartnerschaft im Todesfall 

nach der Wohnrechtsnovelle 2006, NZ 2008/2, S 8 
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Aus Sicht des Gerichtskommissärs ist es jedenfalls notwendig die Parteien auf diese 

Unklarheit hinzuweisen und zu versuchen eine Einigung zu erzielen.  

 

Der Übernahmspreis ist grundsätzlich unverzüglich zu leisten. Es gibt jedoch eine 

Begünstigung für den privilegierten überlebenden Eigentümerpartner, dem die sofor-

tige Zahlung nicht zumutbar ist. Dieser kann nach § 14 Abs 3 WEG die Stundung des 

Betrages auf maximal fünf Jahre oder die Zahlung in Teilbeträgen innerhalb dieser 

Frist beantragen. Das Verlassenschaftsgericht hat darüber zu entscheiden und eine 

angemessene Verzinsung festzusetzen. (123) 

 

In einer letztwilligen Verfügung oder durch eine Schenkung auf den Todesfall kann 

die Bezahlung des Übernahmspreis nach § 14 Abs 2, 3 und 5 WEG erlassen werden. 

Die letztwillige Verfügung ist als Vermächtnis nach § 663 ABGB zu beurteilen. Bei 

der Schenkung auf den Todesfall ist diese als Vertrag unter Lebenden zu qualifizieren 

und ist der Anspruch zu passivieren.  Neben dem gänzlichen Erlass der Zahlungs-

pflicht könnte aber auch letztwillig bereits die Höhe des Übernahmspreis festgesetzt 

werden.  

In vielen Fällen wird dieser Erlass nicht explizit niedergeschrieben sein, sondern der 

dem Verstorbenen zukommende Mindestanteil dem überlebenden Eigentümer-

partner vererbt oder vermacht. Diese Anordnung kann als Erlass des Übernahms-

preis gedeutet werden. (124) 

Der verfügte Erlass der Zahlungspflicht des Übernahmspreis für eine Wohnung sollte 

weit ausgelegt werden und auch einen den Eigentümerpartnern gemeinsam gehö-

renden PKW-Abstellplatz umfassen, der von ihnen mit der Wohnung zusammen ge-

nutzt wurde. (125) 

 

C. Lebzeitige Verfügung über den halben Mindestanteil 

Es ist den Eigentümerpartnern schon zu Lebzeiten möglich eine Vereinbarung nach 

§ 14 Abs 5 WEG zu schließen und darin eine dritte natürliche Person auszuwählen, 

 
123 Markl/Hechenbichler, Eigentümerpartnerschaft im Todesfall, EF-Z 2007/4, S 18; Likar-Peer, Die Neufassung des 

§ 14 WEG 2002 durch die WRN 2006, immolex 2006, 294, Kapitel 3.c 
124 Aichberger-Beig, Die Ehewohnung im Todesfall, EF-Z 2011/30, Kapitel D,2.c. 
125 Verweijen, Handbuch Verlassenschaftsverfahren3 X. Verlassenschaftsabhandlung, Kapitel P. 5.  
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die abweichend von § 14 Abs 1 bis 3 WEG den mit Wohnungseigentum verbundenen 

halben Mindestanteil des erst verstorbenen Eigentümerpartner übernehmen soll.  

Der ausgewählte Dritte geht dem überlebenden Eigentümerpartner, der nach §14 

Abs 1 WEG den halben Mindestanteil des Verstorbenen übernehmen würde, vor und 

hat grundsätzlich dieselbe Stellung wie der überlebende Wohnungseigentümer-

partner. (126) 

 

Der Abschluss und der Widerruf einer Vereinbarung nach § 14 Abs 5 WEG bedarf 

der Schriftform und ist vor einem Notar oder unter anwaltlicher Mitwirkung zu errich-

ten. Damit die Rechtsfolgen der Vereinbarung eintreten können, muss die Eigentü-

merpartnerschaft zum Todeszeitpunkt des Erstversterbenden noch aufrecht beste-

hen. (127) 

Die Eigentümerpartner, welche eine Vereinbarung nach § 14 Abs 5 WEG abschlie-

ßen, können diese grundsätzlich jederzeit wieder aufheben. Der Anspruch des Be-

günstigten entsteht erst mit Erbfall. Wenn eine Eigentümerpartnerschaft vorliegt sollte 

der Gerichtskommissär auch beim überlebenden Eigentümerpartner nachfragen, ob 

eine Vereinbarung geschlossen wurde. Der Gerichtskommissär hat diese wie eine 

letztwillige Verfügung gemäß den Vorschriften des § 152 AußStrG zu behandeln. (128) 

Es muss beachtet werden, dass eine Vereinbarung nach § 14 Abs 5 WEG nur die 

aktuellen Eigentümerpartner bindet. Wenn eine Vereinbarung nach § 14 Abs 5 WEG 

geschlossen wurde nach der die Eigentümerpartner jeweils an eine andere Person 

ihren jeweiligen Mindestanteil übertragen, so ist diese Vereinbarung nur hinsichtlich 

des Erstversterbenden umsetzbar.  

Beim Zweitversterbenden wäre der richtige Vertragspartner für die Vereinbarung 

nach § 14 Abs 5 WEG nämlich der Eintretende nach dem Erstversterbenden. (129) 

Meiner Ansicht nach spricht jedoch nichts dagegen in solchen Konstellationen auch 

schon die nachfolgenden Personen einzubinden und die Vereinbarung für den 

 
126 Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 14 WEG, Rz 53 
127 Pittl, Wohnungseigentumsrecht Kap 3, Rz 3.7; Illedits/Illedits-Lohr in Illedits/Illedits-Lohr (Hrsg), Wohnungsei-

gentum7 Kapitel 4 Die Eigentümerpartnerschaft, Rz 831 
128 Kletečka in Rainer, Handbuch des Miet- und Wohnrechts Kap. 7.6.5.4; A Tschugguel, Die Vereinbarung der Ei-

gentumspartner nach § 14 Abs 5 WEG 2002 aus Sicht des Gerichtskommissärs, EF-Z 2013/40, S 59f 
129 Verweijen, Handbuch Verlassenschaftsverfahren3 X. Verlassenschaftsabhandlung, Kapitel P. 6. 
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Zweitversterbenden, natürlich unter entsprechenden Bedingungen, auch schon mit-

zuvereinbaren. Zu beachten ist dann jedoch die eingeschränkte Widerrufbarkeit. 

 

Der durch die Vereinbarung begünstigte Dritte hat einen schuldrechtlichen Anspruch 

auf Übertragung des halben Mindestanteils in sein Eigentum. Der Begünstigte muss 

diesen Anspruch innerhalb einer vom Verlassenschaftsgericht festzusetzenden, dem 

Umfang dieser Entscheidung entsprechend, angemessenen, Frist gegenüber dem 

Nachlass geltend machen. (130) 

 

Wie die grundbücherliche Durchführung zu erfolgen hat, ist in § 14 Abs 5 WEG nicht 

geregelt und ist auch kein Verweis auf § 14 Abs 1 Z 5 WEG enthalten. Dennoch muss 

die grundbücherliche Einverleibung auf Grundlage einer ausgestellten Amtsbestäti-

gung nach § 182 Abs 3 AußStrG erfolgen. (131) 

 

Wenn die in der Vereinbarung nach § 14 Abs 5 WEG begünstigte Person den Erbfall 

nicht erlebt oder diesen nicht innerhalb der vom Verlassenschaftsgericht festgesetz-

ten Frist geltend macht, so kommt es zur Anwachsung nach § 14 Abs 1 Z 1 WEG.  

(132) 

 

Die Vereinbarung nach § 14 Abs 5 WEG kann als quasi- letztwillige Anordnung an-

gesehen werden und sollte diese, aus Gründen der Rechtssicherheit bei Abschluss 

im zentraleren Testamentsregister hinterlegt werden sowie im Todesfall vom Ge-

richtskommissär in einem Übernahmeprotokoll aufgenommen werden. (133) 

 

D. Praktisches Problem der Bezahlung des Übernahmspreises 

Sachverhalt: 

Es verstirbt einer der Eigentümerpartner. Der überlebende Eigentümerpartner ist 

nicht in der Lage einen Übernahmspreis aus eigenen Mitteln zu bezahlen oder zu 

finanzieren. Es sind weitere Erben bzw. Pflichtteilsberechtigte vorhanden. Eine 

 
130 Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 14 WEG, Rz 74 
131 Mondel in Illedits (Hrsg), Wohnrecht4 § 14 WEG, Rz 25 
132 Kletečka in Rainer, Handbuch des Miet- und Wohnrechts Kap. 7.6.5.4 
133 Bartosch, Die Eigentümerpartnerschaft im Todesfall nach der Wohnrechtsnovelle 2006, NZ 2008/2, S 10f; Höll-

werth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 14 WEG, Rz 65 
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Vereinbarung nach § 14 Abs 5 WEG wurde nicht abgeschlossen und auch der Erlass 

der Bezahlung des Übernahmspreises wurde nicht verfügt. 

Überlegungen:  

In solchen Sachverhaltskonstellationen kommt es natürlich vor allem darauf an, wie 

sich die Parteien das weitere Zusammenleben vorstellen können und ob Einverneh-

men erzielt werden kann.  

Eine sehr praktische Lösung wäre die Parteien zu einer Vereinbarung nach § 14 Abs 

1 Z2 WEG anzuleiten und den Anteil des Verstorbenen einem anderen Beteiligten 

zukommen zu lassen, der dann eventuell die Übrigen auszahlt und dem verbliebenen 

Eigentümerpartner ein Wohnungsgebrauchsrecht und sonstige Gegenleistungen ein-

räumt. Somit wäre die Wohnversorgung des überlebenden Eigentümerpartners zu 

den von den Parteien vereinbarten Konditionen gegeben. Dies kann so weit gehen, 

dass im Sinne einer vorweggenommenen Erbfolge auch der halbe Mindestanteil des 

überlebenden Eigentümerpartners übertragen wird. Dies muss natürlich mit einem 

gesonderten Vertrag erfolgen. 

Ausgehend davon, dass eine einvernehmliche Lösung nicht möglich ist und es auch 

nicht zum Verkauf oder der Versteigerung des Mindestanteils kommen soll gibt es für 

den überlebenden Eigentümerpartner nur noch die Möglichkeit sich an das Verlas-

senschaftsgericht zu wenden. Dieses kann unter Berücksichtigung der persönlichen 

Umstände des überlebenden Eigentümerpartner eine Stundung der Zahlungspflicht 

bis zu einer Dauer von fünf Jahren oder eine Zahlung in Teilbeträgen innerhalb dieses 

Zeitraumes verfügen (§ 14 Abs 3 WEG). Dabei ist eine angemessene Verzinsung der 

Beträge festzusetzen, die sich meiner Meinung nach an den gesetzlichen Zinsen von 

4% jährlich (§ 1000 ABGB) orientieren. 

Auch hier wird es sinnvoll sein die Parteien zu belehren, dass eine solche Stundungs-

vereinbarung auch vor dem Gerichtskommissär geschlossen werden kann. Vorteil für 

die Parteien ist nämlich immer, dass sie - im Rahmen des Zulässigen – alle Parame-

ter selbst bestimmen können. Beispielsweise eine längere Zahlungsfrist gegen hö-

here Zinsen und/ oder bessere Sicherstellung (Pfandrechte) etc.  
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XIII. Das gesetzliche Vorausvermächtnis 

 

Das gesetzliche Vorausvermächtnis ist in § 745 ABGB geregelt. Bis zum ErbRÄG 

2015 war das gesetzliche Vorausvermächtnis im § 758 ABGB aF geregelt. Dieser § 

758 ABGB aF wurde im § 745 ABGB ohne Änderung übernommen und wurde noch 

ein zweiter Absatz ergänzt, der auch den Lebensgefährten ein zeitlich beschränktes 

Vorausvermächtnis einräumt.  

 

Der § 745 ABGB idF des ErbRÄG 2015 lautet: 

 

(1) Sofern der Ehegatte oder eingetragene Partner nicht rechtmäßig enterbt worden 

ist, gebühren ihm als gesetzliches Vorausvermächtnis das Recht, in der Ehe- oder 

Partnerschaftswohnung weiter zu wohnen, und die zum ehelichen oder partner-

schaftlichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen, soweit sie zu dessen Fort-

führung entsprechend den bisherigen Lebensverhältnissen erforderlich sind. 

 

(2) Dem Lebensgefährten des Verstorbenen steht ein solches gesetzliches Ver-

mächtnis zu, sofern er mit dem Verstorbenen als dessen Lebensgefährte zumindest 

in den letzten drei Jahren im gemeinsamen Haushalt gelebt hat und der Verstorbene 

im Zeitpunkt des Todes weder verheiratet war noch in einer eingetragenen Partner-

schaft gelebt hat. Die in Abs. 1 erwähnten Rechte enden ein Jahr nach dem Tod des 

Verstorbenen. 

 

Der Anspruch auf Leistung des Vorausvermächtnisses ist, wie bei Vermächtnissen 

allgemein, sofort fällig (134) und richtet sich primär gegen die Verlassenschaft und 

dann gegen den oder die Erben. Es kann der Anspruch jedoch auch gegen einen 

bestimmten Erben gerichtet sein, wenn sich beispielsweise ein Haushaltsgegenstand 

auf Grund testamentarischer Teilungsanordnung bei diesem befindet. Der An-

spruchsgegner ist verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um dem 

 
134 Scheuba in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 5 Gesetzliche Erbfolge, 

Rz 45; RS0119043 
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überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partner, die vom Vorausvermächtnis 

umfassten Gegenstände und Rechte zu verschaffen. (135) 

 

A. Vorausvermächtnis des Ehegatten und eingetragenen Partner 

 

Die Grundidee des Voraus basiert auf der Überlegung, dem überlebenden Ehegatten 

die Aufrechterhaltung seiner bisherigen Lebensverhältnisse, soweit diese die 

Wohnversorgung betreffen, zu sichern. (136)  

Er setzt sich aus zwei Leistungen zusammen: den im Haushalt befindlichen Gegen-

ständen und dem Recht auf Nutzung der Ehewohnung. Für den Anspruch auf das 

gesetzliche Vorausvermächtnis ist keine gewisse Mindestdauer der Ehe oder einge-

tragenen Partnerschaft erforderlich. (137) 

 

Gemäß § 745 Abs. 1 soll es zu einer Begünstigung des überlebenden Ehegatten oder 

eingetragenen Partners gegenüber allen weiteren erbberechtigten Personen kom-

men. Unabhängig von der Art des Erbrechtstitels (sei es durch Erbvertrag, Testament 

oder Gesetz) steht dem überlebenden Partner aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 

dieses Recht zu. Das gesetzliche Vorausvermächtnis wird im Zweifelsfall als echtes 

Vorausvermächtnis qualifiziert und gebührt zusätzlich zum Erbteil. (138) 

 

Das Vorausvermächtnis kann ausschließlich durch eine rechtmäßige Enterbung ent-

zogen werden und entfällt bei Vorliegen von Erbunwürdigkeit. Testamentarisch kann 

über die Wohnung nur insoweit verfügt werden, als die Wohnmöglichkeit dem über-

lebenden Ehegatten oder eingetragenen Partner erhalten bleibt und über die beweg-

lichen Gegenstände des Haushaltes kann gar nicht, das Vorausvermächtnis be-

schränkend, verfügt werden (zur Ausnahme bei einzelnen Gegenständen, siehe 

 
135 Nemeth in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 § 745 ABGB, Rz 8f; Ferrari;Likar-Peer in Fer-

rari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 4, Rz 4.46 
136 Zankl zu OGH 7 Ob 644/95, NZ 1996, 304 
137 Welser in Rummel/Lukas, ABGB4 § 758, Rz 5 und 8; Nemeth in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommen-

tar5 § 745 ABGB Rz 3 
138 Nemeth in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 § 745 ABGB, Rz 3 
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später). Das gesetzliche Vorausvermächtnis hat, wenn es dem Ehegatten oder ein-

getragenen Partner zusteht, pflichtteilsähnlichen Charakter. (139)  

Lediglich die Ansprüche der Gläubiger des Erblassers oder der Gläubiger des Nach-

lasses gehen dem gesetzlichen Vorausvermächtnis vor. Ansonsten genießt es Vor-

rang vor sämtlichen anderen Vermächtnissen und Pflichtteilsansprüchen. Zu beach-

ten ist jedoch, dass der Geschenknehmer einer Schenkung auf den Todesfall seit 

dem ErbRÄG 2015 als Gläubiger hinsichtlich seiner Forderung auf Übertragung der 

geschenkten Sache zu qualifizieren ist. Somit ist seine Forderung auf Übertragung 

vorrangig vor dem Vorausvermächtnis. (140) 

Die materielle Beitragspflicht der Vermächtnisnehmer nach § 764 Abs 2 ABGB ist auf 

das gesetzliche Vorausvermächtnis nicht anzuwenden. (141)  

Die herrschende Lehre vertritt die Ansicht, dass das Vorausvermächtnis auch den 

Unterhaltsansprüchen vorgeht. (142) 

Dies ergibt sich auch aus der Qualifikation des Vorausvermächtnisses aus pflicht-

teilsähnlich und dem nach aktueller Rechtsprechung des OGH bestehenden Vorrang 

der Pflichtteilsansprüche vor den Unterhaltsansprüchen. (143)  

Nach Ansicht von Neumayr (144) besteht jedoch eine Gleichrangigkeit von Unterhalts-

ansprüchen und Ansprüchen aus gesetzlichen Vorausvermächtnissen. 

 

Bei der Berechnung der Höhe des Unterhaltsanspruches des überlebenden Ehegat-

ten oder Eingetragenen Partners ist das gesetzliche Vorausvermächtnis anzurech-

nen. (145) 

Bei der Berechnung des Pflichtteils ist das gesetzliche Vorausvermächtnis anzurech-

nen. (146) 

 
139 Deixler-Hübner in Deixler-Hübner/Schauer (Hrsg), Erbrecht NEU (2015), S 36; Hopf/Kathrein, Eherecht3 § 758 

ABGB, Rz 2; Binder/Giller in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 9 

Pflichtteilsrecht, Rz 98f 
140 Ferrari;Likar-Peer in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 4, Rz 4.29  
141 Welser, Erbrechts-Kommentar § 764 ABGB, Rz 5 
142 Welser, Erbrechts-Kommentar § 745 ABGB, Rz 4; Welser in Rummel/Lukas, ABGB4 § 758, Rz 2; Scheuba in 

Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 745, Rz 3 
143 Gruber, Sicherheitsleistung für Unterhaltsansprüche, Glosse zu OGH 2 Ob 128/16m, iFamZ 2017/135, S 280 
144 Neumayr, Das gesetzliche Unterhaltsvermächtnis, NZ 2020/26, Kapitel 2.e. 
145 Ferrari;Likar-Peer in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 4, Rz 4.30  
146 Schauer in Deixler-Hübner (Hrsg), Handbuch Familienrecht2 VI.Pflichtteilsrecht, Kapitel D; Musger in Byd-

linski/Perner/Spitzer (Hrsg), KBB – Kurzkommentar zum ABGB7 zu § 780 ABGB, Rz1;  
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Wurde vom Ehegatten oder eingetragenen Partner ein Pflichtteilsverzicht abgegeben 

so umfasst dieser im Zweifel auch das Vorausvermächtnis. (147) 

Insbesondere wenn es sich um einen umfassend formulierten Pflichtteilsverzicht han-

delt, wird dies anzunehmen sein, auch wenn das Vorausvermächtnis nicht extra er-

wähnt ist. (148) 

 

B. Der Umfang des Vorausvermächtnisses 

 

i. Bewegliche Sachen des Ehehaushaltes 

Das gesetzliche Vorausvermächtnis umfasst einerseits die beweglichen Gegen-

stände, die zum gemeinsamen Haushalt gehören und soweit sie für die Fortführung 

des Haushaltes im bisherigen Umfang benötigt werden.  (vgl. JAB 1158 BlgNR 17. 

GP 5). Der Ehegatte oder eingetragene Partner wird Eigentümer dieser Gegen-

stände. (149) Dazu gehören beispielsweise Möbel, Kücheneinrichtung, Geschirr, 

Kunstgegenstände, soweit sie nicht ausschließlich den Charakter einer Wertanlage 

haben, (150) Rundfunk- sowie Fernsehgeräte (151). Bei Bargeld ist zu unterscheiden. 

Soweit es sich um allgemeines Barvermögen und Ersparnisse handelt, sind diese 

jedenfalls nicht Teil des gesetzlichen Vorausvermächtnisses.  

 

Handelt es sich jedoch um speziell für die Wirtschaftsführung vorgesehenes, getrenn-

tes Bargeld so ist es meiner Meinung nach auf Grund der ausdrücklichen Zweckwid-

mung vom Vorausvermächtnis umfasst. Dies wird in der Lehre jedoch unterschiedlich 

beurteilt. Auszugsweise dafür Welser, Ferrari und Likar-Peer, (152) 

dagegen: Nemeth, Musger und Scheuba (153) 

 
147 OGH 7 Ob 2303/96v; Hopf/Kathrein, Eherecht3 § 758 ABGB, Rz 2 
148 Binder/Giller in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 9 Pflichtteilsrecht, 

Rz 100 
149 Welser, Erbrechts-Kommentar § 745 ABGB, Rz 8 
150 Schauer in Deixler-Hübner (Hrsg), Handbuch Familienrecht2 IV. Gesetzliche Erbfolge, Kapitel C.2. 
151 Nemeth in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 § 745 ABGB, Rz 23f 
152 Welser, Erbrechts-Kommentar § 745 ABGB, Rz 9; Ferrari;Likar-Peer in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 4, Rz 

4.44; Welser in Rummel/Lukas, ABGB4 § 758, Rz 6; 
153 Nemeth in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 § 745 ABGB, Rz 23; Scheuba in Gru-

ber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 5 Gesetzliche Erbfolge, Rz 46; Scheuba 

in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 745 ABGB, Rz 4; Musger in Bydlinski/Perner/Spitzer (Hrsg), KBB – Kurz-

kommentar zum ABGB7 zu § 745 ABGB, Rz3; 
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Obwohl Haustiere nicht zu den Sachen gezählt werden, werden sie rechtlich als sol-

che behandelt, und sind in Hinblick auf den Normzweck des § 745 ABGB vom ge-

setzlichen Vorausvermächtnis umfasst. (154) 

Ob der PKW des Verstorbenen auch vom Vorausvermächtnis umfasst ist, kommt auf 

den Einzelfall an. Insbesondere wenn er auch schon bisher vom Ehegatten oder ein-

getragen Partner mitgenutzt wurde oder der Wohnort die Nutzung eines PKWs erfor-

derlich macht. (155)  

Ob eine Sache als Teil des Haushaltes zum gesetzlichen Vorausvermächtnis zu zäh-

len ist, ist nach einem Teil der Lehre großzügig zu beurteilen. Dagegen aber ein-

schränkend Deixler-Hübner, die nur Gegenstände mit Gebrauchswert für den Haus-

halt erfasst sieht. Dies mit dem überzeugenden Argument des absolut geschützten 

Erbrechtes. (156) 

Entscheidend ist in allen Fällen die tatsächliche Haushaltsführung im Zeitpunkt des 

Todesfalles. (157)  

Dabei ist meiner Meinung nach jedoch nicht auf den Stichtag Todestag abzustellen, 

sondern ist auch der nähere Zeitraum vor dem Tod zu betrachten und insbesondere 

muss der gemeinsame Wille des Verstorbenen und dessen Ehegatten oder eingetra-

genen Partner, wie diese ihren Haushalt weiterführen wollten, berücksichtigt werden. 

Der § 745 ABGB schließt nicht ausdrücklich die letztwillige Zuwendung einzelner Ein-

richtungsgegenstände an Dritte aus. Solche Zuwendungen sind zulässig, "wenn 

dadurch die Lebensverhältnisse des Ehegatten nicht beeinträchtigt werden, insbe-

sondere weil ihm angemessener Ersatz geboten wird“. (158) 

 

ii. Nutzungsrecht an der Ehewohnung 

Andererseits kommt dem überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partner auch 

das Recht zu in der Ehewohnung weiterzuwohnen.  

 

 
154 Scheuba in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 5 Gesetzliche Erbfolge, 

Rz 46 
155 Musger in Bydlinski/Perner/Spitzer (Hrsg), KBB – Kurzkommentar zum ABGB7 zu § 745 ABGB, Rz 3; 
156 Ferrari;Likar-Peer in Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht2 Kap 4, Rz 4.44; Welser, Erbrechts-Kommentar § 745 ABGB, 

Rz 9; Deixler-Hübner in Deixler-Hübner/Schauer (Hrsg), Erbrecht NEU (2015), S 36 
157 Musger in Bydlinski/Perner/Spitzer (Hrsg), KBB – Kurzkommentar zum ABGB7 zu § 745 ABGB, Rz 3 
158 Musger in Bydlinski/Perner/Spitzer (Hrsg), KBB – Kurzkommentar zum ABGB7 zu § 745 ABGB, Rz 3 
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Dieses Recht zur Benützung der bisherigen Ehewohnung ist nur dann zu gewähren, 

wenn der Ehegatte oder eingetragene Partner nicht auf Grund der Bestimmungen 

des § 14 MRG, § 14 WEG, § 20 Abs 3 WGG oder auf sonstige Weise (z.B. als Erbe, 

Vermächtnisnehmer etc.) die Rechte an der Wohnung erwirbt. (159) 

Wenn die Wohnung selbst oder das Recht diese zu benutzen nicht in die Verlassen-

schaft fällt, dann besteht daran kein Vorausvermächtnis des Wohnens. Dies wäre 

beispielsweise der Fall, wenn der Verstorbene selbst lediglich eine persönliche 

Dienstbarkeit an der Wohnung hat, die mit dem Tod des Berechtigten erlischt. (160) 

Das Vorausvermächtnis des Wohnens richtet sich nach den tatsächlichen Benüt-

zungsverhältnissen zu Lebzeiten der Eheleute. Der Umfang des gesetzlichen 

Vorausvermächtnisses an der Ehewohnung wird durch die bisherigen Benutzungs-

verhältnisse bestimmt. (161) 

Der OGH hat ausgesprochen, dass ein Wohnrecht im Sinne des gesetzlichen 

Vorausvermächtnisses auch an einer Wohnung bestehen kann, wenn die Wohnung 

lediglich vorübergehend und mit dem Willen wieder zurückzukehren verlassen wurde. 

Als Gründe für die Abwesenheit wurden Urlaub Verwandtenbesuch und Kuraufent-

halt, aber auch Gewalttätigkeit des Ehegatten, angeführt. (162) 

Die Frage in welchem Umfang eine Wohngelegenheit als Ehewohnung anzusehen 

ist, ist nach den zu den Bestimmungen der §§ 81 ff EheG entwickelten Kriterien zu 

beurteilen. Es kann die Ehewohnung auch eine Liegenschaft mit Haus und Garten 

sein. Auch wenn mehrere Wohnungen vorhanden sein sollten, so bezieht es sich 

dennoch nur auf eine Wohnung die als „Hauptwohnsitz“ anzusehen ist. (163) 

 

Selbst wenn die Ehegatten, auf Grund des Todesfalles, die von ihnen bestimmte 

Ehewohnung während aufrechter Ehe nie bewohnt haben, sondern dies nur in der 

 
159 Scheuba in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 5 Gesetzliche Erbfolge, 

Rz 47; OGH 2 Ob 102/18s; RIS-Justiz RS0012820 
160 Musger in Bydlinski/Perner/Spitzer (Hrsg), KBB – Kurzkommentar zum ABGB7 zu § 745 ABGB, Rz 4; RIS-Justiz 

RS0030723 
161 RIS-Justiz RS0012824 
162 OGH 2 Ob 187/06y; RIS-Justiz RS0118648; 
163  RIS-Justiz RS0097425; Scheuba in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 745 ABGB, Rz 8; Scheuba in Gru-

ber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 5 Gesetzliche Erbfolge, Rz 50; Welser, 

Erbrechts-Kommentar § 745 ABGB, Rz 14f; Zankl zu OGH 7 Ob 644/95, NZ 1996, 304; a.A. Nemeth in Schwi-

mann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 § 745 ABGB, Rz 16 
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Zeit, als sie noch Lebensgefährten waren der Fall war, so besteht an dieser Wohnung 

ein gesetzliches Vorausvermächtnis. (164) 

 

Das gesetzliche Vorausvermächtnis ist die erbrechtliche Fortsetzung des zu Lebzei-

ten bestehenden Anspruchs des Ehegatten oder eingetragenen Partner auf 

Wohnversorgung gemäß § 97 ABGB.  

Dieser Anspruch steht nunmehr zuerst gegen den ruhenden Nachlass und später 

gegen denjenigen zu, der auf Grund der Ergebnisse des Verlassenschaftsverfahrens 

die Wohnung übernimmt. Der Übernehmer ist nach den Grundsätzen des § 97 ABGB 

verpflichtet alles Zumutbare zu unternehmen, um Beeinträchtigungen des gesetzli-

chen Vorausvermächtnisses des Wohnens zu verhindern. (165) 

Das gesetzliche Vorausvermächtnis des Wohnrechtes ist unentgeltlich. (166)  Die lau-

fenden Betriebs- und Erhaltungskosten der Wohnung sowie auch die laufenden ver-

brauchsabhängigen Kosten, z.B. Strom und Gas, hat der Berechtigte selbst zu tra-

gen. Es ist irrelevant, inwieweit der Verstorbene zu Lebzeiten für diese Kosten auf-

gekommen ist. (167) 

Lasten, die nicht die laufenden Betrieb- oder Erhaltungskosten betreffen, insbeson-

dere solche, die mit dem Erwerb der Liegenschaft oder der Errichtung des Gebäudes 

in Zusammenhang stehen, hat der aus dem gesetzlichen Vorausvermächtnis Berech-

tigte nicht zu tragen. (168) 

Das gesetzliche Vorausvermächtnis des Wohnens ist bedarfsunabhängig. (169) Es 

erlischt auch nicht bei Wiederverehelichung des überlebenden Ehepartners oder Ein-

gehens einer neuen eingetragenen Partnerschaft. Auch eine längere Abwesenheit 

oder das Beziehen einer anderen Wohnung führt nicht zum Erlöschen des Rechtes. 

Vom gesetzlichen Vorausvermächtnis des Wohnens ist auch das Recht umfasst, Per-

sonen bei sich mitwohnen zu lassen, sofern diesen kein eigenes Recht entsteht. Da-

her ist er nicht berechtigt die Wohnung zu vermieten. (170) 

 
164 RIS-Justiz RS0118648 
165 Scheuba in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 5 Gesetzliche Erbfolge, 

Rz 48 
166 OGH 5 Ob 191/03d   
167 OGH 1 Ob 200/14i 
168 Musger in Bydlinski/Perner/Spitzer (Hrsg), KBB – Kurzkommentar zum ABGB7 zu § 745 ABGB, Rz 6 
169 OGH6 Ob 233/04 i 
170 Welser, Erbrechts-Kommentar § 745 ABGB, Rz 19; Scheuba in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht 

und Vermögensnachfolge2 § 5 Gesetzliche Erbfolge, Rz 50f 

https://rdb.manz.at/document/ris.just.JJT_20040511_OGH0002_0050OB00191_03D0000_000
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Jedenfalls kann auf das Recht die Ehewohnung zu bewohnen freiwillig verzichtet 

werden. Der Ehegatte oder eingetragene Partner kann sich auch nicht auf das ge-

setzliche Vorausvermächtnis berufen, wenn er im Zuge der Erbschaft die Ehewoh-

nung in sein Eigentum übertragen bekommen hätte, die Wohnung aber nicht Über-

nommen hat (z.B. durch Vermächtnis, Teilungsanordnung, oder nach § 14 WEG). 

Wenn er die Wohnung übernommen hat erlischt das Nutzungsrecht spätestens mit 

dem Tod des überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Partner, da es nicht ver-

erblich ist. (171) 

 

Auf Grund der Tatsache, dass das gesetzliche Vorausvermächtnis des Ehegatten 

oder eingetragenen Partners an der Wohnung zum Todeszeitpunkt des Verstobenen 

noch nicht bestand und die Liegenschaft damit nicht belastet war, ist dieses Recht 

bei der Schätzung und Inventarisierung nicht als Last vom Wert der Liegenschaft 

abzuziehen. (172)  

 

In der Praxis führt der Anspruch auf das gesetzliche Vorausvermächtnis dazu, dass 

der überlebende Ehegatte oder eingetragene Partner in vielen Fällen zum „Haupter-

ben“ wird, wenn außer der Wohnung und den beweglichen Gegenständen des Haus-

haltes sonst kein nennenswertes Vermögen vorhanden ist. (173) 

 

 

C. Vorausvermächtnis des Lebensgefährten 

 

Es gibt keine gesetzliche Definition einer Lebensgemeinschaft. Nach der Rechtspre-

chung handelt es sich bei der Lebensgemeinschaft um eine eheähnliche und auf 

Dauer angelegte Gemeinschaft von Personen verschiedenen oder gleichen Ge-

schlechtes. Diese Gemeinschaft muss die Kriterien einer Wohn- Wirtschafts- und Ge-

schlechtsgemeinschaft erfüllen. (174) 

 
171 Welser, Erbrechts-Kommentar § 745 ABG, Rz 10 und 12; a.A. A Tschugguel, § 14 WEG und Pflichtteilsrecht, NZ 

2010/100 hinsichtlich des Verzichtes nach § 14 Abs 1 Z3 WEG, S 369 
172 RIS-Justiz RS0112671; Nemeth in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 § 745 ABGB, Rz 5 
173 Nemeth in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 § 745 ABGB Rz 3 
174 RIS-Justiz RS0047000 
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Diese Kriterien müssen jedoch nicht immer gleichzeitig oder in gleicher Intensität vor-

handen sein. Mehrere Lebensgemeinschaften können jedoch nicht parallel bestehen. 

Eine rein freundschaftliche Nahebeziehung erfüllt die Kriterien einer Lebensgemein-

schaft nicht. (175) 

Im Absatz 2 des § 745 ABGB ist das gesetzliche Vorausvermächtnis des Lebensge-

fährten normiert. Die Voraussetzung für den Anspruch auf dieses gesetzliche Voraus-

vermächtnis ist, dass die Lebensgefährten zumindest in den letzten drei Jahren vor 

dem Ableben des Verstorbenen in einem gemeinsamen Haushalt gelebt haben und 

der Verstorbene im Zeitpunkt des Todes weder verheiratet war noch in einer einge-

tragenen Partnerschaft gelebt hat.  

Sofern erhebliche Gründe dem gemeinsamen Haushalt entgegenstehen, so besteht 

dieses Erfordernis nicht, wenn sonst eine typische besondere Verbundenheit im 

Sinne des § 748 Abs 2 ABGB gegeben ist.  (176) 

 

Auch das gesetzliche Vorausvermächtnis des Lebensgefährten umfasst sowohl die 

zum gemeinsamen Haushalt gehörenden beweglichen Gegenstände, soweit sie zu 

dessen Fortführung entsprechend den bisherigen Lebensverhältnissen erforderlich 

sind, als auch das Recht in der gemeinsamen Wohnung weiter wohnen zu können. 

Diese Rechte sind jedoch im Gegensatz zu den Ansprüchen des überlebenden Ehe-

gatten oder eingetragenen Partner auf ein Jahr beschränkt. (177) 

Auch wenn der § 745 Abs 2 ABGB hinsichtlich der dem überlebenden Lebensgefähr-

ten zukommenden Rechte auf Abs 1 verweist, so ist dennoch zu berücksichtigen, 

dass der Lebensgefährte nicht Eigentümer der beweglichen Gegenstände des Haus-

haltes wird. Dem Lebensgefährten stehen sowohl an der gemeinsamen Wohnung als 

auch an den beweglichen Gegenständen des Haushaltes lediglich schuldrechtliche 

Benützungsrechte zu. (178) 

Das gesetzliche Vorausvermächtnis des Lebensgefährten nach § 745 Abs 2 ABGB 

hat keinen Pflichtteilscharakter. Das gesetzliche Vorausvermächtnis des 

 
175 Christandl, Die Lebensgemeinschaft im gesetzlichen Erbrecht – zur Überwindung der reinen Statusorientierung 

im Intestaterbrecht, JBl 2016, 21, S 23 
176 vgl RIS-Justiz RS0118648; Scheuba in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 

§ 5 Gesetzliche Erbfolge, Rz 12 
177 Scheuba in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 745 ABGB, Rz 13 
178 Deixler-Hübner in Deixler-Hübner/Schauer (Hrsg), Erbrecht NEU (2015), S36f; Beclin in Deixler-Hübner (Hrsg), 

Handbuch Familienrecht2, IV.Erbrecht des Lebensgefährten, Kapitel C. 
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Lebensgefährten kann, im Gegensatz zu dem des Ehegatten oder eingetragenen 

Partner, letztwillig jederzeit entzogen oder beschränkt werden. Unabhängig, ob ein 

Enterbungsgrund vorliegt. (179) 

Auch der vom gesetzlichen Vorausvermächtnis begünstigte Lebensgefährte hat ge-

mäß § 764 Abs 2 ABGB nicht zur Deckung des Pflichtteils beizutragen. 

 

D. Praktisches Problem des Vorausvermächtnisses 

Sachverhalt: 

Die Verstorbene hinterlässt ihren Ehegatten und Kinder. Zum Vermögen der Verstor-

benen zählt insbesondere auch die Ehewohnung. Es wird keine Vereinbarung hin-

sichtlich dieser Wohnung geschlossen und macht der Ehegatte sein Vorausver-

mächtnis geltend. Welche Auswirkungen hat dieses auf den Erb- und Pflichtteilsan-

spruch des Ehegatten und der Kinder?  

 

Überlegungen aus Sicht des Ehegatten:  

Der überlebende Ehegatte kann das gesetzliche Vorausvermächtnis als echtes 

Vorausvermächtnis zusätzlich zum Erbteil begehren. Im Zuge der Verlassenschafts-

abhandlung wird das gesetzliche Vorausvermächtnis der Wohnung üblicherweise als 

unentgeltliches Wohnungsgebrauchsrecht samt allfälligen Nutzungsrechten an wei-

teren Gebäuden oder Räumlichkeiten vereinbart. Dies richtet sich ganz nach den bis-

herigen tatsächlichen Lebensverhältnissen. 

Sofern es nicht zu einvernehmlichen Bewertungen durch die Parteien kommt und die 

Schätzung der Liegenschaft beantragt oder gesetzlich notwendig ist, so ist das 

Vorausvermächtnis beim Wert der Liegenschaft nicht zu berücksichtigen (180). Somit 

Berechnet sind der Pflichtteilsanspruch der Parteien von der diesbezüglich unbelas-

teten Liegenschaft. Als Vermächtnis muss sich der Begünstigte den Wert des Voraus-

vermächtnisses auf den Pflichtteil gemäß § 780 ABGB anrechnen lassen. Soweit das 

gesetzliche Vorausvermächtnis des überlebenden Ehegatten aus alters- oder Krank-

heitsgründen nicht unzumutbar oder nutzlos ist, kann er auf dieses nicht verzichten 

um den ungeschmälerten Pflichtteil zu erhalten. (181) 

 
179 Schauer in Deixler-Hübner (Hrsg), Handbuch Familienrecht2 IV. Gesetzliche Erbfolge, Kapitel D. 2.; Binder/Gil-

ler in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2 § 9 Pflichtteilsrecht, Rz 23 
180 Zankl zu OGH 6 Ob 184/99y, ecolex 2000/250 
181 vgl. OGH 1 Ob 2364/96w 
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Überlegungen aus Sicht der Kinder:  

Ist der überlebende Ehegatte jung und das gesetzliche Vorausvermächtnis somit von 

hohem Wert, so kann es dazu kommen, dass die Pflichtteile der Kinder gar nicht 

gedeckt werden sofern sonst kein wesentliches Vermögen vorhanden ist. Wie schon 

vorhin beschrieben berechnet sich der Pflichtteil vom Wert der Liegenschaft zum To-

deszeitpunkt ohne Berücksichtigung des Vorausvermächtnisses. Dies kann zur Kon-

sequenz haben, dass der Erbe den Pflichtteilsansprüchen der Kinder ausgesetzt ist 

und diese unter Beachtung des Vorausvermächtnisses nicht gedeckt sind. Der Be-

günstigte aus dem Vorausvermächtnis hat nämlich nach § 764 Abs 2 ABGB nicht mit 

diesem zur Pflichtteilsdeckung beizutragen. Es wird teilweise vertreten, dass es sehr 

wohl eine Beitragspflicht mit dem Gegenwert des gesetzlichen Vorausvermächtnis-

ses besteht. Diese jedoch nachrangig nach den übrigen Beitragspflichtigen. Wenn 

also die Pflichtteile nicht gedeckt ist muss der Berechtigte aus dem Vorausvermächt-

nis einen finanziellen Beitrag zur Deckung der Pflichtteile leisten. (182)  

Sofern der überlebende Ehegatte auch Erbe oder Vermächtnisnehmer ist, kann vor 

dem Gerichtskommissär ein Übereinkommen geschlossen werden nach dem das 

vom Ehegatten zu übernehmende Vermögen (oder dessen Gegenwert), soweit es 

nicht dessen Vorausvermächtnis betrifft oder den eigenen Pflichtteil schmälert, den 

verkürzten Pflichtteilsberechtigten zur Deckung der Pflichtteilsansprüche übertragen 

wird. 

Ist der überlebende Ehegatte jedoch selbst nur Pflichtteilsberechtigter und bekommt 

neben dem Vorausvermächtnis kein Vermögen, so müssen die Parteien auf die strit-

tige Rechtslage hingewiesen werden.   

 

 

XIV. Inventarisierung und Bewertung der Wohnung 

 

Das Inventar ist als genaues und möglichst vollständiges Verzeichnis des bewegli-

chen und unbeweglichen Vermögens, welches sich zum Zeitpunkt des Todes des 

 
182 W Tschugguel, Wohnvoraus des Ehegatten in Kollision mit dem Pflichtteilsrecht der Kinder, iFamZ 2013, 254; 

aA Rabl, Erbrechtsreform 2015 - Pflichtteilsrecht neu, NZ 2015/107, S 325; Bittner/Hawel in Kletečka/Schauer, 

ABGB-ON1.05 § 764 Rz 3 
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Verstorbenen in dessen Besitz befand. Dieses Vermögen ist auf den Todeszeitpunkt 

zu bewerten. (183) 

Der Gerichtskommissär ist in den Fällen des § 165 Abs 1 AußStrG gesetzlich ver-

pflichtet ein Inventar zu errichten, 

 

1.  wenn eine bedingte Erbantrittserklärung abgegeben wurde; 

2.  wenn Personen, die als Pflichtteilsberechtigte in Frage kommen, minderjährig 

sind oder aus anderen Gründen einen gesetzlichen Vertreter benötigen; 

3.  wenn die Absonderung der Verlassenschaft (§ 812 ABGB) bewilligt wurde; 

4.  soweit auf eine Nacherbschaft Bedacht zu nehmen ist oder letztwillig eine Pri-

vatstiftung errichtet wurde; 

5.  wenn die Verlassenschaft dem Staat als erblos zufallen könnte (§ 184); 

6.  soweit eine dazu berechtigte Person oder der Verlassenschaftskurator dies be-

antragt; 

7.  wenn das Erbstatut die Haftung des Erben auf den Wert der Verlassenschaft 

beschränkt oder der Erbe durch Erklärung die Haftung darauf beschränkt. 

 

In all diesen Fällen ist das Inventar von Amts wegen zu errichten. (184) 

Ferner ist auch auf Antrag eines Erben oder Pflichtteilsberechtigten die Schätzung 

und Inventarisierung vorzunehmen.  

 

A. Der Hausrat 

Der sich in einer Wohnung befindliche bewegliche Hausrat und das Gebrauchsver-

mögen sowie andere bewegliche Sachen von offensichtlich geringem Wert können 

von allen Parteien gemeinsam bewertet werden. Dies, sofern deren Angaben unbe-

stritten und unbedenklich sind und keine Schätzung durch einen Sachverständigen 

beantragt wurde. 

Unter Hausrat und Gebrauchsvermögen fallen grundsätzlich die beim gesetzlichen 

Vorausvermächtnis als bewegliche zum Haushalt gehörende Gegenstände. Dies je-

doch mit der Einschränkung, dass die Bewertung durch die Parteien selbst nur 

 
183 Welser in Rummel/Lukas, ABGB4 § 802 ABGB, Rz 9 
184 Verweijen, Handbuch Verlassenschaftsverfahren3 X. Verlassenschaftsabhandlung, Kapitel I.1. 
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erfolgen darf, wenn es sich um offensichtlich geringwertige Gegenstände handelt. 

Ansonsten ist ein Sachverständiger beizuziehen. (185) 

 

 

B. Die Mietwohnung 

Das Mietrecht selbst stellt in Hinblick auf die Kündigungsmöglichkeiten des § 1116a 

ABGB, üblicherweise keinen Vermögenswert dar. Anderes gilt, wenn eine gesetzli-

che (§14 MRG) oder vertragliche Kündigungsbeschränkung vorliegen.  

 

Nachdem das Inventar gemäß § 166 Abs 1 AußStrG ein möglichst vollständiges Ver-

zeichnis der Verlassenschaft (§531 ABGB) und auch alle vererblichen Rechte um-

fasst, ist ein durch Kündigungsbeschränkungen geschütztes Mietrecht in das Inven-

tar aufzunehmen. (186)  

Da Rechte als bewegliche Sachen qualifiziert werden (§ 298 ABGB) ist deren Bewer-

tung nach § 167 AußStrG vorzunehmen und kann, soweit keine anderen Umstände 

dagegensprechen, diese von den Parteien vorgenommen werden. 

Anders zu beurteilen ist jedoch der Anspruch auf die Rückzahlung der Kaution, von 

Ausgleichsansprüchen gegen den Übernehmenden aufgrund Mietzinsvorauszahlun-

gen des Verstorbenen und des Finanzierungsbeitrags bei Genossenschaftswohnun-

gen. Diese Auszahlungsansprüche hängen mit der Rückstellung des Mietobjektes 

zusammen. Es wäre also nur zu inventarisieren, wenn es im Zuge der Verlassen-

schaft zu einer Auflösung des Mietverhältnisses kommt. Wird das Mietverhältnis z.B. 

durch eintrittsberechtigte Personen fortgesetzt, so kann nur ein Verwendungs- bzw. 

Bereicherungsanspruch, gegen den in das Mietverhältnis Eintretenden in das Inven-

tar aufgenommen werden.  (187) 

 

C. Die Eigentumswohnung 

Ist im Nachlass ein mit Wohnungseigentum verbundener Mindestanteil vorhanden, 

so ist dieser als unbewegliche Sache grundsätzlich mit dem 3-fachen Einheitswert in 

das Inventar aufzunehmen. Eine Bewertung nach dem 

 
185 Spruzina in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG I2 § 167 AußStrG, Rz 2ff 
186 Spruzina in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG I² § 166, Rz 22; LGZ Wien 14.2.1996, 43 R 122/96a, EFSlg 82.960 
187 Schweda, Das Verlassenschaftsinventar (Teil I), EF-Z 2016/86, S 188; RIS-Justiz RS0116683, Vonkilch, Mietzins-

vorauszahlungen, Baukostenbeiträge und wohnrechtliche Sondererbfolge (§ 14 MRG), NZ 2000, 321, Kapitel VII. 
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Liegenschaftsbewertungsgesetz zum Todestag hat nur zu erfolgen, wenn dies bean-

tragt wird oder im Interesse eines Pflegebefohlenen notwendig ist. (188) 

Sofern der verstorbene Eigentümer eines halben Mindestanteils, welcher untrennbar 

mit Wohnungseigentum verbunden ist, war und eine Eigentümerpartnerschaft be-

gründet wurde, so ist dieser halbe Mindestanteil mit dem untrennbar verbundenen 

Wohnungseigentum im Inventar zu beschreiben. 

Wenn es sich um einen unmittelbaren Eigentumserwerb nach § 14 Abs 1 Z 1 WEG 

handelt, ist der halbe Mindestanteil mit dem Verkehrswert als Übernahmspreis zu 

bewerten und dieser Übernahmspreis in das Inventar aufzunehmen. Soweit die Vo-

raussetzungen des § 14 Abs 3 WEG erfüllt sind, beträgt der im Inventar aufzuneh-

mende Übernahmspreis ein Viertel des Verkehrswertes des Mindestanteils. (189) 

Eine einvernehmliche Festsetzung des Übernahmspreises ist, wenn ein Inventar zu 

errichten ist, nicht möglich. Dies ist insbesondere zu beachten, wenn Minderjährige 

beteiligt sind.  

Wurde eine Vereinbarung nach § 14 Abs 5 WEG geschlossen so ist der halbe Min-

destanteil mit dem zu bezahlenden Übernahmspreis im Inventar auszuweisen, da die 

Substituierung des halben Mindestanteils durch den Übernahmspreis nicht ex lege 

passiert, sondern der halbe Mindestanteil zuerst in den Nachlass fällt. Auf der ande-

ren Seite ist dann der Anspruch des Dritten auf Herausgabe des halben Mindestei-

gentumsanteil zu passivieren. (190) 

 

Wurde die Zahlungspflicht letztwillig erlassen, so ist dieser Umstand im Inventar nicht 

aufzunehmen. Sofern der Erlass jedoch durch Schenkung auf den Todesfall erfolgt, 

die ja als Vertrag unter Lebende gilt, so ist der Übernahmspreis als Aktivum und die 

Verpflichtung auf dessen Verzicht als Passivum zu inventarisieren. (191) 

 
188 Bittner/Hawel in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht und Vermögensnachfolge2  § 11 Verlassenschafts-

verfahren, Rz 100; Spruzina in Gitschthaler/Höllwerth, AußStrG I2 § 167 AußStrG, Rz 6 
189 Bartosch, Die Eigentümerpartnerschaft im Todesfall nach der Wohnrechtsnovelle 2006, NZ 2008/2, S 12 (die für 

die Inventarisierung des halben Mindestanteils ohne Berücksichtigung der Begünstigung nach § 14 Abs 3 WEG 

eintritt); Frei, Wohnungseigentum von Partnern im Todesfall nach der WRN 2006, NZ 2006/70; Höllwerth in 

Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 14 WEG, Rz 86 
190 Höllwerth in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar Österreichisches Wohnrecht - WEG4 zu § 14 WEG, Rz 87 
191 OGH 6 Ob 574/90, NZ 1991, 249; OGH 2 Ob 59/23z; OGH 2 Ob 107/23h, NZ 2023/195, Rz 24; Frei,  Wohnungs-

eigentum von Partnern im Todesfall nach der WRN 2006, NZ 2006/70, Fall I 
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Wurde eine Vereinbarung gemäß § 14 Abs 1 Z 2 WEG geschlossen, so ist der halbe 

Mindestanteil wie gewöhnliches Liegenschaftsvermögen zu bewerten und im Inven-

tar aufzunehmen. (192) 

 

 

XV. Zusammenfassung: 

Die im österreichischen Recht gewählte Lösung, dass zwischen dem Tod und der 

Einantwortung der ruhende Nachlass mit Rechtspersönlichkeit besteht, führt zu ei-

nem rechtlichen Schwebezustand, der für viele Parteien unverständlich ist.  

Gerade die Wohnung und die damit verbundenen Kosten und Risken bedarf eines 

raschen und praxisorientierten Handelns.  

Die Weiternutzung der Wohnung des Verstorbenen unmittelbar nach dessen Tod 

führt in der Regel meist zu keinen Problemen, da üblicherweise familiäre Nahebezie-

hungen zu den Mitbewohnern bestanden haben. Hinsichtlich der Verwaltung und 

Vertretung des ruhenden Nachlasses sollten primär die potentiellen Erben tätig wer-

den. Hier kommt es dann auf die jeweilige konkrete Situation und auf die Vertrags-

partner an, inwieweit Vertretungsnachweise oder eine Kuratorenbestellung notwen-

dig sind. Im Zweifel sollte die Handlung dem Verlassenschaftsgericht zur Genehmi-

gung vorgelegt werden. 

Bei der Mietwohnung ist zu unterscheiden, ob das Mietverhältnis aufrecht bleiben 

soll. Gerade wenn das Mietverhältnis nicht fortgesetzt werden soll, stellt sich wieder 

das Problem der aktiven und passiven Vertretung der Verlassenschaft. Dies führt in 

der Praxis leider zu Verzögerungen und daher zu Kosten auf Grund der fortlaufenden 

Zahlungsverpflichtungen. Besteht der Wunsch, das Mietverhältnis fortzusetzen, so 

bietet § 14 MRG für die Personen, die das Gesetz als schutzwürdig betrachtet und 

bei denen ein besonderer Bedarf besteht, ein privilegiertes Eintrittsrecht. Dieses Ein-

trittsrecht hat aber nicht nur Vorteile. 

Bei der Genossenschaftswohnung ist man in Hinblick auf den Verweis auf das MRG 

mit denselben Problemen wie bei der Mietwohnung konfrontiert. Besonderheiten fin-

den sich natürlich bei der Mietzinsbildung und vor allem bei der Beurteilung des Fi-

nanzierungsbeitrages, der im Gegensatz zur Kaution laufend abgeschrieben wird. 

 
192 Frei, Wohnungseigentum von Partnern im Todesfall nach der WRN 2006, NZ 2006/70, Fall II 
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Die Eigentumswohnung im alleinigen Eigentum des Verstorbenen wird in der Verlas-

senschaft, mit gewissen Abweichungen, wie das übrige Liegenschaftsvermögen be-

handelt, insbesondere mit der Einschränkung der Anzahl der Miteigentümer. 

Demgegenüber besteht dann die Regelung des § 14 WEG, der das Schicksal des 

halben Mindestanteils eines verstorbenen Eigentümerpartners eigenständig und ab-

weichend vom sonstigen Vermögen einer verstorbenen Person regelt. Hier bieten 

sich auch sehr viele Möglichkeiten, schon zu Lebzeiten der beiden Eigentümer-

partner das Schicksal des halben Mindestanteils im Todesfall zu bestimmen und den 

Übernehmer z.B. durch den Erlass der Verpflichtung zur Zahlung eines Übernahms-

preises vor weitreichenden finanziellen Konsequenzen zu bewahren. 

Um den Ehegatten oder eingetragenen Partner und in sehr eingeschränkter Weise 

auch den Lebensgefährten zu schützen, findet sich im § 745 ABGB die Bestimmung 

des gesetzlichen Vorausvermächtnisses. Dieses Gesetzesbestimmung, welche die 

Kontinuität des gewohnten Lebensraumes sichern soll, birgt im Detail sehr viele Fra-

gen. Insbesondere was den Umfang und die Konkurrenz zu den Pflichtteilsansprü-

chen angeht gibt es sehr viele Meinungen welche teilweise sehr unterschiedlich sind. 

Dabei kann der Gerichtskommissär nur versuchen die Parteien zu einer einvernehm-

lichen Lösung anzuleiten.   

Bei der Bewertung und Inventarisierung ist auf den Todeszeitpunkt abzustellen. Hier-

bei sollte darauf Bedacht genommen werden, dass der Hausrat und das Gebrauchs-

vermögen sehr oft einen geringen Wert haben und nicht immer zwingend eine Schät-

zung notwendig ist. Bei der Miet- oder Genossenschaftswohnung ist auf die Kaution, 

allfällige Mietzinsvorauszahlungen und den Finanzierungsbeitrag Rücksicht zu neh-

men. Die Eigentumswohnung kann als unbewegliche Sache in sehr vielen Fällen mit 

dem 3-fachen Einheitswert aufgenommen werden. Eine Schätzung die nicht erfor-

derlich ist, hat zu unterbleiben. Gerade im Anwendungsbereich des § 14 WEG kommt 

es für die Frage, was im Inventar aufgenommen werden soll, darauf an, welches 

Schicksal der halbe Mindestanteil hat. Grundsätzlich ist der Gerichtskommissär an-

gehalten in allen Verlassenschaften die Beteiligten mit besonderer Sensibilität zu be-

lehren und anzuleiten. 
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